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Bereits 2005 beschäftigte sich die Ökumeni-
sche Rundschau mit dem Thema „sündige Kir-
che“. Zu diesem Zeitpunkt ahnte wohl noch nie-
mand, welche Aktualität das Thema für die
katholische Kirche in den darauf folgenden Jahren
erlangen würde. Besonders katholische Christin-
nen und Christen sehen sich seit dem Öffentlich-
werden der jahrzehntelang gedeckten und ver-
tuschten Fälle sexueller Gewalt durch katholische
Amtsträger und Ordensleute vor das tägliche Szenario neuer Schreckens-
nachrichten über Vergehen in den eigenen Reihen konfrontiert. Die Schuld-
krise zieht eine Glaubwürdigkeitskrise2 nach sich, die sich nicht nur in 
einer steigenden Zahl von Kirchenaustritten zeigt, sondern auch in einem
steigenden Rechtfertigungsdruck für jene, „die noch dabei bleiben“. In sei-
nem ÖR-Beitrag zum Thema im Jahr 2005 ging Ralf Miggelbrink auf das
Schuldbekenntnis von Johannes Paul II. im Heiligen Jahr (2000) ein und
setzte sich mit der kritischen Reaktion des konservativen Erzbischofs von
Bologna, Giacomo Biffi, auseinander.3 Der Aufsatz hat – wie noch zu zeigen
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1 Julia Enxing ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Habilitandin am Exellenzcluster „Re-
ligion und Politik“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Ulrike Link-Wieczo-
rek ist Professorin für Systematische Theologie und Religionspädagogik am Institut für
Evangelische Theologie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

2 „Nichts aber trifft die Glaubwürdigkeit der Kirche härter als der Vorwurf der Verlogen-
heit und Scheinheiligkeit. Denn ohne Vertrauensvorschuss kann die Kirche ihren Auf-
trag nicht erfüllen.“ Stephan Ackermann: „Sancta simul et semper purificanda“. Anmer-
kungen zur Heiligkeit und Sündigkeit der Kirche, in: US 65 (2010), 234–241, hier 234.
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sSe1InNn wird 1n den etizten Jahren dramatisch Aktualität ET soll] 183
er ler mMit einigen ekklesiologischen spekten 11 Kontext der Debhatte
über Schuld und Uun: 11 Horizont der MissbrauchsftTälle 1n Verbindung g
bracht werden Zur Klärung Iür das Verständnis der spezilischen ekklesiolo
ischen ToHleme wird dem e1ine Revision soterlologischer Grundaxiome
ZU Verständnis VON Uun: und Schuld vorgeschaltet.

Schuld, un und das Heilswirken ottes

Michael e1INrTIc versucht 1n einer „Problemanzeige“, die Begriffe
Schuld und Uun: SOWI1E Versöhnung und Vergebung klären.“ Uun: und
Vergebung entpuppen sich aDe1l als die eigentlich „theologischen” Perspek
1ven, indem Uun! e1nNne Urcnaus ahsichtsvolle und 1NSOTern SC
Vergleichgültigung der Gottesbeziehung mein In christlicher 1C IsSt der
ensch erfahrungsmäßig adurch charakterisiert, dass NIC das
eben, Oondern MNUur ausgewählte (harmlose?) lTeilbereiche deo DZW.
AUS ottes Hand empfangend eht vielleicht den Sonntagsgottesdienst,
N1IC aher die berufliche arrıere Oder die Irauer einen geliebten Men
schen Der reiormIlerte eologe EeINrTIc spricht davon, dass 13  unde
ler dasjenige (1St), WaSs die Beziehung (‚ott ru  3 S1e einer sekundären
Angelegenheit degradiert oder Sal TUr Takultativ Tklärt Uun: signalisiert
imMmer e1n Scheitern dem (‚anzheitsanspruch des ersten Gebots, das VOT
em Urc den ©€17 anderer Otter oder e1ine sich selhst ZUSEIMNESSENE

D(‚Ottlichkeit beiseitegeschoben wird Man kann das auch 1n einer weniger
konkurrenzbetonten Sprache Der ensch \aut der Zuwendung (G0t
(es N1IC das IsSt gemeint, WenNnn VON Uun! die Rede 1St. Vor allem
die protestantische Iradition beruft sich aDe1l aul die Rede Luthers VO  =
(Glauben als „Tiducla”, als Vertrauen unde IsSt alSO eigentlich: N1IC
(‚ott-Vertrauen aufzubringen, N1IC „glauben

Ralf Miggelbrink: Sündige Kirche? Das Schuldbekenntnis des Papstes und die ekklesiale
IHmension der ünde, InN: ÖR J 462—-475
ichael Weinrich: Schuld und Un! Versöhnung und Vergebung. 1ne Probleman:
zelge, InN: ichael Beintker/Sandor Fazakas (Hg.) e Offentliche Relevanz VON Schuld
und Vergebung, SOoONnderhelt der Theologischen /Zeitschrift der RKeformierten Theologi
schen Universität, Debrecen 2012, 125—1372 1ne ängere Fassung dieses Aufsatzes Nn
det sich untie dem 1te Schuld und unde Zusammenhänge und Unterscheidungen, InN:
Jürgen aC,  g Magdalene re.  Ö  g Hans-Martin Gufmann, ichael Weinrich
(Hg.) „vWie uch WITr vergeben uUNSeTrTN Schuldigern?” Mit Schuld eben, (‚üterslioh
2004, 88—]1
Ebd., 127
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sein wird – in den letzten Jahren dramatisch an Aktualität gewonnen. Er soll
daher hier mit einigen ekklesiologischen Aspekten im Kontext der Debatte
über Schuld und Sünde im Horizont der Missbrauchsfälle in Verbindung ge-
bracht werden. Zur Klärung für das Verständnis der spezifischen ekklesiolo-
gischen Probleme wird dem eine Revision soteriologischer Grundaxiome
zum Verständnis von Sünde und Schuld vorgeschaltet.

1. Schuld, Sünde und das Heilswirken Gottes

Michael Weinrich versucht in einer „Problemanzeige“, die Begriffe
Schuld und Sünde sowie Versöhnung und Vergebung zu klären.4 Sünde und
Vergebung entpuppen sich dabei als die eigentlich „theologischen“ Perspek-
tiven, indem Sünde eine durchaus absichtsvolle und insofern schuldhafte
Vergleichgültigung der Gottesbeziehung meint. In christlicher Sicht ist der
Mensch erfahrungsmäßig dadurch charakterisiert, dass er nicht das ganze
Leben, sondern nur ausgewählte (harmlose?) Teilbereiche coram deo bzw.
aus Gottes Hand empfangend lebt – vielleicht den Sonntagsgottesdienst,
nicht aber die berufliche Karriere oder die Trauer um einen geliebten Men-
schen. Der reformierte Theologe Weinrich spricht davon, dass „Sünde (…)
hier dasjenige (ist), was die Beziehung zu Gott trübt, sie zu einer sekundären
Angelegenheit degradiert oder gar für fakultativ erklärt. Sünde signalisiert
immer ein Scheitern an dem Ganzheitsanspruch des ersten Gebots, das vor
allem durch den Reiz anderer Götter oder eine sich selbst zugemessene
Göttlichkeit beiseitegeschoben wird.“5 Man kann das auch in einer weniger
konkurrenzbetonten Sprache sagen: Der Mensch traut der Zuwendung Got-
tes nicht genug zu – das ist gemeint, wenn von Sünde die Rede ist. Vor allem
die protestantische Tradition beruft sich dabei auf die Rede Luthers vom
Glauben als „fiducia“, als Vertrauen. Sünde ist also eigentlich: nicht genug
Gott-Vertrauen aufzubringen, nicht genug zu „glauben“. 
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3 Ralf Miggelbrink: Sündige Kirche? Das Schuldbekenntnis des Papstes und die ekklesiale
Dimension der Sünde, in: ÖR 54 (2005), 462–475.

4 Michael Weinrich: Schuld und Sünde – Versöhnung und Vergebung. Eine Probleman-
zeige, in: Michael Beintker/Sándor Fazakas (Hg.): Die öffentliche Relevanz von Schuld
und Vergebung, Sonderheft der Theologischen Zeitschrift der Reformierten Theologi-
schen Universität, Debrecen 2012, 125–132. Eine längere Fassung dieses Aufsatzes fin-
det sich unter dem Titel: Schuld und Sünde. Zusammenhänge und Unterscheidungen, in:
Jürgen Ebach, Magdalene L. Frettlöh, Hans-Martin Gutmann, Michael Weinrich
(Hg.): „Wie? Auch wir vergeben unsern Schuldigern?“ Mit Schuld leben, Gütersloh
2004, 88–123.

5 Ebd., 127.



1584 Die Konkurrenz-Sprache verdec aber csehr den Aspekt der Ver:
strickung, des nglücks, des Iragischen, der Verzweillung und der Ver:
endung 1n der r  rung der ac der un S1e 1st nicht 11UTr ac
kampf mi1t Ott au ßerhalb des Paradieses, nicht 1Ur, WIEe Michael Weinrich

ÖSagt, „vermeintliche Starke 7 Oondern S1E 1st auch rTahrbar als Depres-
S10N, als Verdunkelung Ottes Nur WEl Nan diese beiden Aspekte

mi1t der ac der un verbindet, wird das merkwüurdige
lern 1n ezug aul „Zurechnungsfähige Schuld“’ verständlich, die Weinrich
beschreibt:
eiINerseIlits „DISs ZUr Verwechselbarkei ähnlich“®, andererseits „DISs ZU Ge
SENSaLZ verschieden  u‘—) ESs wird dann auch eutlich, WIEe 1e] weiıter die
theologische Rede VOT der Uun: schaut S1E umfasst die persönlich
rechnungsfähige Schuld und geht doch darüber hIiNAaus In die r  rung
VOT reiner Verzweillung. Mmer Ist der ensch selhst darın beteiligt, aber
nicht ausschließlich aufgrun VOT eigener SC  er Tat. 1C 1Ur die
schuldhafte Jat entiern VOT Gott, und nicht 1Ur die schuldhafte Jlat harrt
der Versöhnung.

Auf dieser Spur linden WIr den katholischen TIheologen Jürgen Wer-
bick, der 1n SEINer Fundamentaltheologie e1nNe VOT der Versöhnung her DIo
ıllıerte Soteriologie entwickelt, die sich „JeENSEItS des Beschuldigungsdilem-
INas versteht, 1n dem entweder der ensch Oder Dar Ott Iur das
erfahrhbare ‚13  en der etzigen elt“ kausal schuldhaft verantwortlich
emacht werden. “ Lange WT die re VOT der un des enschen 1M
anmen e1ner „Beschuldigungstheologie“ verstanden worden und der
ensch genere Tüur die Verletzung der OÖordo der Schöpfung und das araus
olgende en: der Welt verantwortlich emacht worden. “ Wenn nicht
Ott selhst das en: der Welt verursacht hat, Tußt aufT der un als
eiInem schöpfungs- und damıit (‚ott-Teindlichen SC  en lun der Men
schen Werbick findet, dass dieses Schulddilemm: 1n ahstrakte Aporien

Möglicherweis AaSSOZ11eren die orthodoxe und die katholische theo
logische JIradition besonders diese Identifikation VOT Schuld, Uun: und

Ebd
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10
Ebd., 126

ZU Folgenden: Jürgen Werbick: Den (‚lauben Vera|  en. 1ne Fundamental:
theologie, reiburg 2000, 569—581

Anselm Von Canterbury: (ur eus OM0 l, azu differenzierend den
Beitrag VON L -W. Sündig VOT gott allein? Überlegungen ZUrTr Re-Interpretation der 9-
tisfaktionstheorie Anselms VON Canterbury In schöpfungsethischer Perspektive, IN: RO
ÄAus TLeonhardtft (Hg.) e Aktualität der Un! Fın umstrıttenes ema der Theologie
In interkonfessioneller Perspektive, Tankiur! 2010, 121—143
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Die Konkurrenz-Sprache verdeckt aber zu sehr den Aspekt der Ver-
strickung, des Unglücks, des Tragischen, der Verzweiflung und der Ver-
blendung in der Erfahrung der Macht der Sünde. Sie ist nicht nur Macht-
kampf mit Gott außerhalb des Paradieses, nicht nur, wie Michael Weinrich
sagt, „vermeintliche Stärke“6, sondern sie ist auch erfahrbar als Depres-
sion, als Verdunkelung Gottes. Nur wenn man diese beiden Aspekte zu-
sammen mit der Macht der Sünde verbindet, wird das merkwürdige Schil-
lern in Bezug auf „zurechnungsfähige Schuld“7 verständlich, die Weinrich
beschreibt: 
einerseits „bis zur Verwechselbarkeit ähnlich“8, andererseits „bis zum Ge-
gensatz verschieden“9. Es wird dann auch deutlich, wie viel weiter die
theologische Rede von der Sünde schaut – sie umfasst die persönlich zu-
rechnungsfähige Schuld und geht doch darüber hinaus in die Erfahrung
von reiner Verzweiflung. Immer ist der Mensch selbst darin beteiligt, aber
nicht ausschließlich aufgrund von eigener schuldhafter Tat. Nicht nur die
schuldhafte Tat entfernt von Gott, und nicht nur die schuldhafte Tat harrt
der Versöhnung.

Auf dieser Spur finden wir den katholischen Theologen Jürgen Wer-
bick, der in seiner Fundamentaltheologie eine von der Versöhnung her pro-
filierte Soteriologie entwickelt, die sich „jenseits des Beschuldigungsdilem-
mas“ versteht, in dem entweder der Mensch oder gar Gott für das
erfahrbare „Elend der jetzigen Welt“ kausal – schuldhaft – verantwortlich
gemacht werden.10 Lange war die Lehre von der Sünde des Menschen im
Rahmen einer „Beschuldigungstheologie“ verstanden worden und der
Mensch generell für die Verletzung der ordo der Schöpfung und das daraus
folgende Elend der Welt verantwortlich gemacht worden.11 Wenn nicht
Gott selbst das Elend der Welt verursacht hat, so fußt es auf der Sünde als
einem schöpfungs- und damit Gott-feindlichen schuldhaften Tun der Men-
schen. Werbick findet, dass dieses Schulddilemma in abstrakte Aporien
führt. Möglicherweise assoziieren die orthodoxe und die katholische theo-
logische Tradition besonders diese Identifikation von Schuld, Sünde und
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6 Ebd.
7 Ebd., 125.
8 Ebd.
9 Ebd., 126.
10 Vgl. zum Folgenden: Jürgen Werbick: Den Glauben verantworten. Eine Fundamental-

theologie, Freiburg u. a. 2000, 569–581.
11 Vgl. so Anselm von Canterbury: Cur deus homo I, 15. Vgl. dazu differenzierend den

Beitrag von U. L.-W.: Sündig vor Gott allein? Überlegungen zur Re-Interpretation der Sa-
tisfaktionstheorie Anselms von Canterbury in schöpfungsethischer Perspektive, in: Ro-
chus Leonhardt (Hg.): Die Aktualität der Sünde. Ein umstrittenes Thema der Theologie
in interkonfessioneller Perspektive, Frankfurt a. M. 2010, 121–143.



generellem Verderben der Schöpfung und können dies darum auch nicht 185
mi1t der irdischen (Gestalt der Kırche verbinden. Werbick plädier e1ner
generalisierenden Schuldzuweisung ott Oder den enschen Tüur e1Ne
moderne ‚13  OCla jgnorantia”. In ihr SOl die metaphysische rage ach der
Schuld en: der Welt bewusst Olfen gelassen und STAaLLAEeSsSeN die Kon
zentration aufT die Taktische Notwendigkeit der Versöhnung serichtet WET-

den, die auf eiInem „Verzicht aul das Seın WwWwollende Urteil ber
Schuldzurechnung“ beruht. “ Man annn 1n diesem Gedanken die Überle-
gUuNSeEN ZUr Relevanz der „restauratıve jJustice  &b verankert sehen, In der die

versöhnenden Partner ihren Konflikt 1M 1C aul e1N gemeiInsames Le
ben 1n der /ukunft hın behandeln versuchen.“ Werbick meln jeden
falls, ottes Versöhnungshandeln nicht 1M Sinne e1ner ScChuld)] ulrech
nenden Gerechtigkeit denken können, WIE die abendländische
atisfaktionslehre versuchte. “ nter usklammerung der rage, WeTr 1Un
das en: der Welt verursacht habe, werde 1M euen estamen
ottes Versöhnungsinitiative serade 1n ihrer „Sschöpferischen Unableitbar
keit“ relevant: „ES Ist keineswegs S einseltig der ensch als Sunder
die Verantwortung Iur das en: der Schöpfung übernehmen muß.“15
arum spricht Paulus davon, dass die Schöpfung Och In Geburtswehen
jege und Och der „Merrschaft der ac stehe. '© „Gerade Paulus
weigert sich also, die enschen mi1t systematischer Konsequenz Tüur alles
Übel der Welt verantwortlich machen.  1/ Man kann Ott und
Welt en 1n eINem vorläufigen Dualismus, In dem ottes (‚elst die
ac der üunde, die ächte der FinsternIis sStTe Die Art der göttlichen
Inıtlative 1n dieser Konstellation 1st Nıcht die Abrechnung, Ondern die Me
ode der Versöhnung, die das sS1 des sich Auslieferns nicht scheut,
Vertrauen erwerben und e1Ne versöhnungsermöglichende Perspektiven-
Veränderung erwirken In diesem Sinne werden Kreuz und Uulerste
hung Jesu ZU 1NNnD1 ZUr „Uffenbarung“ VOT sich ereignender Ver-
söhnung, In der Ott selhst mi1t den enschen weilter TWi 1st In die

12 Werbick, Glauben, 571
13

14
den Beitrag VON enfe Petersen In diesem Heft, 2447263
Werbick, Glauben, 5/5 /u einer Interpretation der Satısfaktionslehre als jleder-

gutmachungs-1heorie, die sich gerade 1m Kahmen einer „restauratıve jJustice” verstehen
ieße, vgl den Beitrag VON Wiedergutmachung ale /ur versöhnungs-
ethischen Aktualität der Satisfaktionstheorie, In K/ZG J (Sonderheft: dentität
ach dem Konflikt. /ur VON kErinnerung und Stereotypen In Versöhnungsprozes-
sen], 139155

15

10
Werbick, Glauben, 571
Eb3d.

17 Eb3d.
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generellem Verderben der Schöpfung und können dies darum auch nicht
mit der irdischen Gestalt der Kirche verbinden. Werbick plädiert statt einer
generalisierenden Schuldzuweisung an Gott oder den Menschen für eine
moderne „docta ignorantia“. In ihr soll die metaphysische Frage nach der
Schuld am Elend der Welt bewusst offen gelassen und stattdessen die Kon-
zentration auf die faktische Notwendigkeit der Versöhnung gerichtet wer-
den, die auf einem „Verzicht auf das genau sein wollende Urteil über
Schuldzurechnung“ beruht.12 Man kann in diesem Gedanken die Überle-
gungen zur Relevanz der „restaurative justice“ verankert sehen, in der die
zu versöhnenden Partner ihren Konflikt im Blick auf ein gemeinsames Le-
ben in der Zukunft hin zu behandeln versuchen.13 Werbick meint jeden-
falls, Gottes Versöhnungshandeln nicht im Sinne einer (Schuld) aufrech-
nenden Gerechtigkeit denken zu können, wie es die abendländische
Satisfaktionslehre versuchte.14 Unter Ausklammerung der Frage, wer nun
das Elend der Welt genau verursacht habe, werde im Neuen Testament
Gottes Versöhnungsinitiative gerade in ihrer „schöpferischen Unableitbar-
keit“ relevant: „Es ist keineswegs so, daß einseitig der Mensch als Sünder
die Verantwortung für das Elend der Schöpfung übernehmen muß.“15

Darum spricht Paulus davon, dass die Schöpfung noch in Geburtswehen
liege und noch unter der „Herrschaft der Mächte“ stehe.16 „Gerade Paulus
weigert sich also, die Menschen mit systematischer Konsequenz für alles
Übel der Welt verantwortlich zu machen.“17 Man kann sagen: Gott und
Welt leben in einem vorläufigen Dualismus, in dem Gottes Geist gegen die
Macht der Sünde, die Mächte der Finsternis steht. Die Art der göttlichen
Initiative in dieser Konstellation ist nicht die Abrechnung, sondern die Me-
thode der Versöhnung, die das Risiko des sich Auslieferns nicht scheut, um
Vertrauen zu erwerben und eine versöhnungsermöglichende Perspektiven-
Veränderung zu erwirken. In diesem Sinne werden Kreuz und Auferste-
hung Jesu zum Sinnbild – zur „Offenbarung“ – von sich ereignender Ver-
söhnung, in der Gott selbst mit den Menschen weiter unterwegs ist in die
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12 Werbick, Glauben, 571.
13 Vgl. den Beitrag von Bente Petersen in diesem Heft, 244–263.
14 Vgl. Werbick, Glauben, 575 f. Zu einer Interpretation der Satisfaktionslehre als Wieder-

gutmachungs-Theorie, die sich gerade im Rahmen einer „restaurative justice“ verstehen
ließe, vgl. den Beitrag von U. L.-W.: Wiedergutmachung statt Strafe. Zur versöhnungs-
ethischen Aktualität der Satisfaktionstheorie, in: KZG 26 (2013), (Sonderheft: Identität
nach dem Konflikt. Zur Rolle von Erinnerung und Stereotypen in Versöhnungsprozes-
sen), 139–155.

15 Werbick, Glauben, 571.
16 Ebd.
17 Ebd.



1586 /ukunft und die Gläubigen aufT der Spur leiben ermutigt werden, WE
S1E 1n ihrem en aul Ott setzen. ® Man könnte SORar Och weilter sehen
und L dass e1nNe Versöhnung, die nicht 1n ersier LINI1E Schuldbearbei
LUunNg, Ondern ngen mi1t der Gebrochenheit des Lebens dem ‚13  en der
elt“ 1St, eigentlich VOT dem Beziehungsangebot ottes schlechthin
alsSO VO  = „HMeil” spricht. Damıiıt auch waren WIr wieder beli der lutheri
schen ähe VOT un und nglaube: das Beziehungsangebot nicht sehen,
nicht annehmen, geringschätzen, verleugnen das 1st der /ustand
des (Getrenntseins VOT Gott, des Unheils, 1n dem die ac der un die
Übermacht aben cheint. Scheint, denn eigentlich 1st SIE 1n T1SLUS
überwunden diesem ern des christlichen Credos OMmM keine 1heo
ogie vorbel: dem redo, dass das Beziehungsangebot ottes nicht sche1-
tern wird

Was e1 das 1Un Tüur das Verständnis VOT Schuld und Sunde? 1ne
In e1nNe soteriologische (esamtsicht integrierte 1NSIC In die Gebrochen
heit der Welt der ac der Uun: zeigt, dass UrCNaus 1n e1ner
sehr generellen Weise VOT Uun: sprechen kann, ohne damıit gleichzeitig
iImmer VOT e1ner persönlichen, ausalen Schuldverfallenheit reden, WIE
S1E die Vorstellung VOT der atsunde VOrauszZzUseizen cheint. Das menschli-
che Beteiligtsein sundhaften en: der Welt umfTasst mehr als konkrete,
schuldhafte Verursachung VOT chaden Mindestens erfasst 1E auch, WIE
Michael Weinrich herausstellt, „die ungenutzte Alternative ZUr ermel1l-

19dung e1Nes chadens und damıt e1N csehr 1e] grundsätzlicheres ersa-
gEeN Diesen SIinn ann der Begriff der strukturellen un aufnehmen, der
der r  rung der Verstrickung 1n meta-personale Strukturen echnung {ra:
gEeN will, 1n enen 1Ur schwerlich VOT bewusster intentionaler JTat-Beteili
gung ebenstfeindlichen Strukturen recden 1St, ohl ahber VOT der Ver:
antwortung der 1n diesen Strukturen ebenden Iur die Art und Weise des
Forthbestehens dieser Strukturen In e1ner Soteriologie Tüur das en: der
Welt In der Verstrickung ebensftfeindlicher ynamiken Jjense1ts e1iner gENE-
ralisierenden Schuldbezichtigung erweIlist sich SOMI1I der Begriff der erant-
wortung als Möglichkei die Intention der soteriologischen Rede VOT (7‚Ol:
tes Heilswirken die ac der Uun: aufzunehmen tephanie Vall
de LOO greift ezugnahme aul Jürgen Werbick aufT diesen Begriff
als Scharnier e1iner Theologie der Versöhnungsarbeit zurück.“ Er eignet

18 ebd., 5/4
19 Weinrich, Schuld und ünde, 126
AÜ) Stephanie vVan de LOO Versöhnungsarbeit. Kriterien theologischer Kahmen Pra-

xisperspektiven, uttgar 209 IT
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Zukunft und die Gläubigen auf der Spur zu bleiben ermutigt werden, wenn
sie in ihrem Leben auf Gott setzen.18 Man könnte sogar noch weiter gehen
und sagen, dass eine Versöhnung, die nicht in erster Linie Schuldbearbei-
tung, sondern Ringen mit der Gebrochenheit des Lebens – dem „Elend der
Welt“ – ist, eigentlich von dem Beziehungsangebot Gottes schlechthin –
also vom „Heil“ – spricht. Damit auch wären wir wieder bei der lutheri-
schen Nähe von Sünde und Unglaube: das Beziehungsangebot nicht sehen,
nicht annehmen, geringschätzen, verleugnen u. v. m. – das ist der Zustand
des Getrenntseins von Gott, des Unheils, in dem die Macht der Sünde die
Übermacht zu haben scheint. Scheint, denn eigentlich ist sie in Christus
überwunden. An diesem Kern des christlichen Credos kommt keine Theo-
logie vorbei: dem Credo, dass das Beziehungsangebot Gottes nicht schei-
tern wird. 

Was heißt das nun für das Verständnis von Schuld und Sünde? Eine so
in eine soteriologische Gesamtsicht integrierte Einsicht in die Gebrochen-
heit der Welt unter der Macht der Sünde zeigt, dass man durchaus in einer
sehr generellen Weise von Sünde sprechen kann, ohne damit gleichzeitig
immer von einer persönlichen, kausalen Schuldverfallenheit zu reden, wie
sie die Vorstellung von der Tatsünde vorauszusetzen scheint. Das menschli-
che Beteiligtsein am sündhaften Elend der Welt umfasst mehr als konkrete,
schuldhafte Verursachung von Schaden. Mindestens erfasst sie auch, wie
Michael Weinrich herausstellt, „die ungenutzte Alternative zur Vermei-
dung eines Schadens“19 und damit ein sehr viel grundsätzlicheres Versa-
gen. Diesen Sinn kann der Begriff der strukturellen Sünde aufnehmen, der
der Erfahrung der Verstrickung in meta-personale Strukturen Rechnung tra-
gen will, in denen nur schwerlich von bewusster intentionaler Tat-Beteili-
gung an lebensfeindlichen Strukturen zu reden ist, wohl aber von der Ver-
antwortung der in diesen Strukturen Lebenden für die Art und Weise des
Fortbestehens dieser Strukturen. In einer Soteriologie für das Elend der
Welt in der Verstrickung lebensfeindlicher Dynamiken jenseits einer gene-
ralisierenden Schuldbezichtigung erweist sich somit der Begriff der Verant-
wortung als Möglichkeit, die Intention der soteriologischen Rede von Got-
tes Heilswirken gegen die Macht der Sünde aufzunehmen. Stephanie van
de Loo greift – unter Bezugnahme auf Jürgen Werbick – auf diesen Begriff
als Scharnier einer Theologie der Versöhnungsarbeit zurück.20 Er eignet
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18 Vgl. ebd., 574.
19 Weinrich, Schuld und Sünde, 126.
20 Vgl. Stephanie van de Loo: Versöhnungsarbeit. Kriterien – theologischer Rahmen – Pra-

xisperspektiven, Stuttgart 209, 44 ff.



sich besonders deswegen, we1l ehben nicht reıin aufrechnend aul die (Ver 187
ursachung des Geschehens 1n der) Vergangenheit serichtet ISt, Oondern
we1l mi1t inm VOT allem VOT Verantwortung Tüur die Folgen des Gesche
enen In der /ukunft recden kann, und ZWAT sowohl Tur das Gott-Mensch
er  15 als auch In ezug aufT zwischenmenschliche Versöhnung. Im Ver-
antwortungsdenken hat die yse der Vergangenheit den SIinn der
Ermöglichung VOT en 1n der Zukunft. Er bletet daher eıInNnen konstrukti
Vel Ansatz ZU mi1t den schwierigen Fragen der Bewältigung VOT
historischer Schuld, die ja auch bel den Problemen der Kırchen und
ihrer Schuld seht Wie genere bel Fragen historischer Schuld haben nicht
1Ur diejenigen damıit Lun, die sıch 1n verursachendem Schuldzusammen
hang mi1t den kEreignissen der Vergangenheit einden ESs seht die
Nachgeborenen, WEl WIr mi1t Karl Jaspers verschiedene Schuldtypen
diflferenzieren und 1M Falle VOT politischer Schuld 1M Unterschie

krimıineller Schuld die Verantwortung der Nachgeborenen 1M Be
wusstsein vergallgehNer Schuldgeschehnisse In der (Gestalt e1ner „HMal-
tung  &b sehen.“ Bundespräsident VOT Weizsäcker ingegen hat

Mal 085 den Verantwortungsbegri benutzt, e1nNe „persönliche
Schu. der nachgeborenen Deutschen der politischen Schuld des Drit:
ten Reiches Och deutlicher verneinen, dann allerdings VOT der Jungen
(‚eneration fordern, Verantwortung Iur die /ukunft übernehmen All-

gesichts der (politischen) Schuld der Vergangenheit.“ Der Begriff der Ver-
antwortung cheıint also alur hilfreich se1n, e1Ne Kontinultät innerhalb
e1Nes Urchaus schuldbehafteten Geschehenszusammenhanges ber die
persönliche Kontinuiltät der Jat-Beteiligten hinaus betonen Diese Konti
nultat nehmen In der katholischen Theologie wird VOT „Sunden-
folgen“ gesprochen bringt Karl Jaspers dazu, e1nNe alle Schuldtypen Uurc
dringende „metaphysische Schu konstatieren.“ Wenn 1n der
christlichen Iradition ler VOT Uun: gesprochen wird, dann können WITr
darın ber persönliche Schuldzusammenhänge hIiNAaus den menschlichen
Erfahrungszusammenhang des Scheiterns 1n der Verantwortung INM1LIEN
der Gebrochenheit des Lebens sehnen S1e kann bekanntlic vielfache FOr:
InelNn annehmen S1e alle werden 1n der protestantischen Sundenlehre aul
eıInNnen generellen Verblendungszusammenhang zurückgeführt, In dem Ott
und SEINE lebensinngebende Beziehung AUS dem Auge gerät und sıch die

arlt Jaspers. e Schul  rage. Von der politischen offnung Deutschlands, Muüunchen
19406,

A Der Text lindet sich www.bundespraesident.de/SharedDocs/ Reden/DLE/ Kichard-
von-Weizsaecker/Reden/ 085 /05/ 08505  ede.html (aufgerufen 03.720 4)
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sich besonders deswegen, weil er eben nicht rein aufrechnend auf die (Ver-
ursachung des Geschehens in der) Vergangenheit gerichtet ist, sondern
weil man mit ihm vor allem von Verantwortung für die Folgen des Gesche-
henen in der Zukunft reden kann, und zwar sowohl für das Gott-Mensch-
Verhältnis als auch in Bezug auf zwischenmenschliche Versöhnung. Im Ver-
antwortungsdenken hat die Analyse der Vergangenheit den Sinn der
Ermöglichung von Leben in der Zukunft. Er bietet daher einen konstrukti-
ven Ansatz zum Umgang mit den schwierigen Fragen der Bewältigung von
his torischer Schuld, um die es ja auch bei den Problemen der Kirchen und
ihrer Schuld geht. Wie generell bei Fragen historischer Schuld haben nicht
nur diejenigen damit zu tun, die sich in verursachendem Schuldzusammen-
hang mit den Ereignissen der Vergangenheit befinden. Es geht um die
Nachgeborenen, wenn wir u. a. mit Karl Jaspers verschiedene Schuldtypen
differenzieren und im Falle von politischer Schuld – im Unterschied z. B.
zu krimineller Schuld – die Verantwortung der Nachgeborenen im Be-
wusstsein vergangener Schuldgeschehnisse sogar in der Gestalt einer „Haf-
tung“ sehen.21 Bundespräsident Richard von Weizsäcker hingegen hat am
8. Mai 1985 den Verantwortungsbegriff benutzt, um eine „persönliche
Schuld“ der nachgeborenen Deutschen an der politischen Schuld des Drit-
ten Reiches noch deutlicher zu verneinen, dann allerdings von der jungen
Generation zu fordern, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen an-
gesichts der (politischen) Schuld der Vergangenheit.22 Der Begriff der Ver-
antwortung scheint also dafür hilfreich zu sein, eine Kontinuität innerhalb
eines durchaus schuldbehafteten Geschehenszusammenhanges über die
persönliche Kontinuität der Tat-Beteiligten hinaus zu betonen. Diese Konti-
nuität ernst zu nehmen – in der katholischen Theologie wird von „Sünden-
folgen“ gesprochen – bringt Karl Jaspers dazu, eine alle Schuldtypen durch-
dringende „metaphysische Schuld“ zu konstatieren.23 Wenn in der
christlichen Tradition hier von Sünde gesprochen wird, dann können wir
darin über persönliche Schuldzusammenhänge hinaus den menschlichen
Erfahrungszusammenhang des Scheiterns in der Verantwortung inmitten
der Gebrochenheit des Lebens sehen. Sie kann bekanntlich vielfache For-
men annehmen. Sie alle werden in der protestantischen Sündenlehre auf
einen generellen Verblendungszusammenhang zurückgeführt, in dem Gott
und seine lebensinngebende Beziehung aus dem Auge gerät und sich die
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21 Karl Jaspers: Die Schuldfrage. Von der politischen Hoffnung Deutschlands, München
1946, 19.

22 Der Text findet sich unter www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-
von-Weizsaecker/Reden/1985/05/19850508_Rede.html (aufgerufen am 31.03.2014).

23 Jaspers, Schuldfrage, 54 f.



1588 enschen ber sıch selhst und ihre DZWw. ent-schuldigenden
SICAHTeN „belügen“. amı wird auch jedes ernsthafte treben ach
Verantwortung TIUSC 11NM1LIEN der Ambivalenz des Elends der Welt wahr-

DIie CArTrISTLUCchHe Rede VON der Uun: wird vgerade dieser Komple-
X19a entkleidet, Welnn S1E als e1ine generalisierende Konkurrenz-Beschuldi
gungsgeschichte zwischen (‚ott und enschen aufgefasst wird lelimenr
rel S1Ee€ VO  = Scheitern 1n der Verantwortung Iür e1ine schöpfungsgemäße
Welt- und Lebensgestaltung 1n der Ambivalenz der Gebrochenheit des Le
bens, und S1e stellt dieses iIMMer wieder erlahrbare Scheitern hinein 1n die
ermutigende Zusage ottes, mMit dem Scheitern lebenstördernd lertig WEeT-
den. arum wird 1n der protestantischen ogmati betont, dass die Sunden
erkenntnis der enschen die NIC aul Beschuldigungserkenntnis redu-
zier werden dari AUS der Erkenntnis der Heilszuwendung ottes erfolgt
und N1IC umgekehrt.“ enn wiewohl S1e 1n den Geburtswehen der chöp
Iung och erfahrbar ISt, Sl S1e 11 Wissen VON ottes Heilswirken als aufge
en Vor allem ZU protestantischen Spezifikum gehört CS, Von
Uun: 11 christlichen SInnn kann MNUur VON 1nrem Besiegtsein Urc (‚ott (in
Yistus] her gesprochen werden In diesem Te leg die urzel der DIO
testantischen Te VO  = enschen als „SIMU 1USTUS l peccator“.

elche Konsequenzen hätten diese Überlegungen 1Un Tüur e1nNe 1heo
Me VOT der Sündhaftigkeit der Kirche? In der Diskussion 1n der KOMMIS-
S10ON Tüur Glauben und Kirchenverfassung (Faith and rder) ber den Ent:
wurtf des Konvergenztextes ZU Verständnis der Kırche kam 1M
Zusammenhang mi1t dieser rage iImmer wieder heftigen Debatten.“ Vor
allem den protestantischen Mitgliedern der KOmMmMIsSsicN kam die Rede VOT
der „sündigen Kıirche“ leicht ber die Lippen Man könnte S1E seradezu Tüur
eiınen protestantischen Identitätsmarker halten, In dem die E  esilologie
euUuilc VONN jeder Versuchung e1ner „SOCIetas perfecta” ferngehalten WET-
den soll Kırche sgl als eMmMe1INsSC der Gläubigen VOT der 1valenz
der Gebrochenheit der Welt nicht verschont edacht werden In dieser Ge
brochenhel hat 1E 1n der egenwar des (‚elstes teil Leih Christi,

der Christusgemeinschalt. Dennoch MmMuUussten sich auch Protestantinnen
und Protestante iragen, inwielern S1E „Kirche“ analog eiInem menschli-

zx4 azu Christoph Gestrich Was edeute CD, VON der Sündenvergebung her die
Uunde wahrzunehmen? In Sigrid Brandt/Marjorie Suchocki/ Michael elker (Hg.)

A
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alz  ern AUS diesem Text angegeben.
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Menschen über sich selbst und ihre guten bzw. zu ent-schuldigenden 
Absichten „belügen“. Damit wird auch jedes ernsthafte Streben nach 
Verantwortung kritisch inmitten der Ambivalenz des Elends der Welt wahr-
genommen. Die christliche Rede von der Sünde wird gerade dieser Komple-
xität entkleidet, wenn sie als eine generalisierende Konkurrenz-Beschuldi-
gungsgeschichte zwischen Gott und Menschen aufgefasst wird. Vielmehr
redet sie vom Scheitern in der Verantwortung für eine schöpfungsgemäße
Welt- und Lebensgestaltung in der Ambivalenz der Gebrochenheit des Le-
bens, und sie stellt dieses immer wieder erfahrbare Scheitern hinein in die
ermutigende Zusage Gottes, mit dem Scheitern lebensfördernd fertig zu wer-
den. Darum wird in der protestantischen Dogmatik betont, dass die Sünden-
erkenntnis der Menschen – die nicht auf Beschuldigungserkenntnis redu-
ziert werden darf – aus der Erkenntnis der Heilszuwendung Gottes erfolgt
und nicht umgekehrt.24 Denn wiewohl sie in den Geburtswehen der Schöp-
fung noch erfahrbar ist, gilt sie im Wissen von Gottes Heilswirken als aufge-
hoben. Vor allem zum protestantischen Spezifikum gehört es, zu sagen: Von
Sünde im christlichen Sinn kann nur von ihrem Besiegtsein durch Gott (in
Christus) her gesprochen werden. In diesem Credo liegt die Wurzel der pro-
testantischen Lehre vom Menschen als „simul iustus et peccator“. 

Welche Konsequenzen hätten diese Überlegungen nun für eine Theo-
rie von der Sündhaftigkeit der Kirche? In der Diskussion in der Kommis-
sion für Glauben und Kirchenverfassung (Faith and Order) über den Ent-
wurf des neuen Konvergenztextes zum Verständnis der Kirche kam es im
Zusammenhang mit dieser Frage immer wieder zu heftigen Debatten.25 Vor
allem den protestantischen Mitgliedern der Kommission kam die Rede von
der „sündigen Kirche“ leicht über die Lippen. Man könnte sie geradezu für
einen protestantischen Identitätsmarker halten, in dem die Ekklesiologie
deutlich von jeder Versuchung einer „societas perfecta“ ferngehalten wer-
den soll. Kirche soll als Gemeinschaft der Gläubigen von der Ambivalenz
der Gebrochenheit der Welt nicht verschont gedacht werden. In dieser Ge-
brochenheit hat sie – in der Gegenwart des Geistes – teil am Leib Christi,
an der Christusgemeinschaft. Dennoch müssten sich auch Protestantinnen
und Protestanten fragen, inwiefern sie „Kirche“ analog zu einem menschli-
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24 Vgl. dazu Christoph Gestrich: Was bedeutet es, von der Sündenvergebung her die
Sünde wahrzunehmen? In: Sigrid Brandt/Marjorie Suchocki/Michael Welker (Hg.):
Sünde. Ein unverständlich gewordenes Thema, Neukirchen-Vluyn 1997, 57–68.

25 Vgl. zum Folgenden: The Church – Towards a Common Vision, Genf 2013; dt.: Die Kir-
che: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision. Studie der Kommission für Glauben
und Kirchenverfassung Nr. 214, Genf 2013. Im Folgenden werden in Klammern die Ab-
satznummern aus diesem Text angegeben.



chen onNo-Subjekt denken können Handelt „die Kırche“ WIEe e1N Subjekt 184
und Ist 1E arum auch WIEe e1N Subjekt sündig DZWw. schuldig? Andersherum
1NUSS aber auch efragt werden Wie kann S1E INMILIEN der ea110a der
un edacht werden, dass S1E als eschöp des eiligen (‚elstes e1
hat der Heiligkeit (‚ottes? Wie annn inr 1n ihrer Sendung In die Welt X

werden, WEl S1E WIEe jeder einzelne ensch korrumpiert Ist In der
Ambivalenz der JTragik des Lebens? Die ler dargelegten Überlegungen ZUr

Differenzierung VOT üunde, SC  er Jat und Kontinultät In der eran
wortung Ollten helfen, die implizite Komplexitä der Rede VOT der „sSUndi-
DE Kırche“ ahnen, die sich hinter dem grammatischen Küurzel VOT Sub
jekt und Adverh verbirgt. Wenn Protestantinnen und Protestante VOT der
sündigen Kırche reden können, dann können 1E auch ler 1Ur e1N SUundig-
SeE1N meıinen, das Jetz Realität, aber doch 1M Heilswirken ottes
eschatologisc aufgehoben besiegt, vergeben 1ST. Für dieses eschatologi-
sche Aufgehobensein darf die Kırche als „Zeichen und Werkzeug“ stehen,
WIEe der Falıth-and-Order-Kirchentext 1n der Fassung VOT 2005 „Ihe Na
lure and the 1SS10N OT the Church““ ausdrückte Im ngen e1Ne
gemeinsame E  esiologie 1n der ÖOkumene seht eben darum, WIEe sich
das denken und zeigen ass Die protestantische orverwelist aul die
Zeugnisfunktion der Kirche S1e habe eben VOT dieser eschatologischen Dy-
nNamık Zeugnis abzulegen, indem S1E die Kontinuiltät 1n der Verantwortung
serade angesichts des Scheiterns darın als Verantwortung 1M Zeichen ihrer
Heiligkeit wahrzunehmen hab  D enn der soteriologischen Zusage
ottes Ist möglich, die Verantwortung Uurc das Scheitern 1INAdurc
Lragen. Das ZeugnIis der Kıirche 1st insolern Teil ihrer Verkündigung und Aa
Uurc Zeichen ihrer Heiligkeit. Die katholische 1C. die 1M folgenden Teil
dieses Beitrages gENAUET untersucht wird, versucht, die Kıirche als Zeichen
und Werkzeug Tüur das verwandelnde Heilswirken ottes verstehen und
entwickelt 1n diesem Sinne se1t dem /weiten Vatikanischen Konzıil e1N Ver-
tändnıis des Küurzels „sündige Kirche“ S1e rngt arum, dass die Kıirche
LFrOTZ der ea110a der un als die „feste Burg  &b angesehen werden kann,
1n der sich die Gläubigen In der Erfahrung der Gebrochenheit des Lebens
schutzsuchend ammeln können Martın er atte, In Skepsis der Ge
stalt der Kırche SeINer Zeit, diese este Burg allein 1n Ott selhst DESE-
hen

Das Kırchendokument VOT Glauben und Kirchenverfassung VOT 2013
ehilft sich zunNächst einmal vorklärend miıt dem HIinweis auf e1nNe truktu

20 Faıith and Trcder aper No. 198, enf 2005
AF azu die Predigt VON eilmuf Aßmann In diesem Heft, 2715770
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chen Mono-Subjekt denken können. Handelt „die Kirche“ wie ein Subjekt
und ist sie darum auch wie ein Subjekt sündig bzw. schuldig? Andersherum
muss aber auch gefragt werden: Wie kann sie inmitten der Realität der
Sünde so gedacht werden, dass sie als Geschöpf des Heiligen Geistes Anteil
hat an der Heiligkeit Gottes? Wie kann ihr in ihrer Sendung in die Welt ge-
traut werden, wenn sie wie jeder einzelne Mensch korrumpiert ist in der
Ambivalenz der Tragik des Lebens? Die hier dargelegten Überlegungen zur
Differenzierung von Sünde, schuldhafter Tat und Kontinuität in der Verant-
wortung sollten helfen, die implizite Komplexität der Rede von der „sündi-
gen Kirche“ zu ahnen, die sich hinter dem grammatischen Kürzel von Sub-
jekt und Adverb verbirgt. Wenn Protestantinnen und Protestanten von der
sündigen Kirche reden können, dann können sie auch hier nur ein Sündig-
sein meinen, das zwar jetzt Realität, aber doch im Heilswirken Gottes
eschatologisch aufgehoben – besiegt, vergeben – ist. Für dieses eschatologi-
sche Aufgehobensein darf die Kirche als „Zeichen und Werkzeug“ stehen,
wie der Faith-and-Order-Kirchentext in der Fassung von 2005 – „The Na-
ture and the Mission of the Church“26 – es ausdrückte. Im Ringen um eine
gemeinsame Ekklesiologie in der Ökumene geht es eben darum, wie sich
das denken und zeigen lässt. Die protestantische Antwort verweist auf die
Zeugnisfunktion der Kirche: Sie habe eben von dieser eschatologischen Dy-
namik Zeugnis abzulegen, indem sie die Kontinuität in der Verantwortung
gerade angesichts des Scheiterns darin als Verantwortung im Zeichen ihrer
Heiligkeit wahrzunehmen habe. Denn wegen der soteriologischen Zusage
Gottes ist es möglich, die Verantwortung durch das Scheitern hindurch zu
tragen. Das Zeugnis der Kirche ist insofern Teil ihrer Verkündigung und da-
durch Zeichen ihrer Heiligkeit. Die katholische Sicht, die im folgenden Teil
dieses Beitrages genauer untersucht wird, versucht, die Kirche als Zeichen
und Werkzeug für das verwandelnde Heilswirken Gottes zu verstehen und
entwickelt in diesem Sinne seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ein Ver-
ständnis des Kürzels „sündige Kirche“. Sie ringt darum, dass die Kirche
trotz der Realität der Sünde als die „feste Burg“ angesehen werden kann,
in der sich die Gläubigen in der Erfahrung der Gebrochenheit des Lebens
schutzsuchend sammeln können. Martin Luther hatte, in Skepsis der Ge-
stalt der Kirche zu seiner Zeit, diese feste Burg allein in Gott selbst gese-
hen.27

Das Kirchendokument von Glauben und Kirchenverfassung von 2013
behilft sich zunächst einmal vorklärend mit dem Hinweis auf eine struktu-
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26 Faith and Order Paper No. 198, Genf 2005.
27 Vgl. dazu die Predigt von Helmut Aßmann in diesem Heft, 275–279.



190 re Differenzierung: „HMeiligkeit und un stehen aufT unterschiedliche
und ungleiche Weise In ezug ZU en der Kirche Heiligkeit 1st e1N
USdruc der Identität der Kırche ach ottes illen, während Uun: 1M
Widerspruc dieser Identität STE (vgl Röm 6,1-1 1) (30)] USdruc
ich stellt das Ookumen diese Differenzierung hinein 1n das re des S1e
SCS ottes ber die Uun: „Die Kıirche 1st der LeIib Christi; seinem Ver:
sprechen semä. können die Pforten der S1E nicht überwältigen (vgl
M{t 16,18 Christi! Sieg ber die Uun: Ist vollständig und unumkehrbar,
und aufgrun VONN Christi Versprechen und Nade vertrauen YIsten dar-
auf, dass die Kırche iImmer e1 den Truchtien des Dieges en wird.“
(30)] Die eschatologische 1C der Kırche 1M Sinne VOT Röm kann auch
1M Kırchendokument mi1t den vielfältigen Verweisen auf die „Pilgerschaft“”
der Kirche, aufT ihre Sendung (Kap und IV} gefunden werden, die auch
Iur die Erörterung der rage der Sundigkeit der Kıirche (35) verwendet
wird Aber 1E wird als solche 1n diesem Ookumen Nıcht en  el, we1l
sich die Kırchen Och nicht aul e1nNe gemeinsame UOntologie DZWw. aul die
Anerkennung VOT unterschiedlichen OUOntologien haben einıgen können, 1n
enen die Spannung VOT „Jetzt und Och nicht“ erfasst werden könnte

Im Folgenden sgl 1Un der OKUS aufT die aktUuelle Beschäftigung miıt der
emau In der deutschen römisch-katholischen Theologie sgelegt werden
AaDEel wird eutilc werden, dass die eschatologische pannung auch ler
miıt e1ner grundlegenden Differenzierung denken versucht wird, die
möglicherweise SCNON Pate stand Iur die Formulierung 1M Kırchen-Doku
ment der KOmMmMIsSsicN VOT Glauben und Kirchenverfassung: die katholische
Iradition enn die Unterscheidung zwischen himmlischer und irdischer
Kirche Weiterhin wird 1M Folgenden eutilc werden, dass die Reflexion
ber das Verhältnis VOT Uun: und Kıirche dazu ÜUhrt, die Kırche eiInem
ausdrücklichen Zeugnis der Verantwortung 1INMILIEN VOT erfahrener Uun:

ruien an des Schuldbekenn  1S5Ses des 1SCNOIS VOT UOsnabrück,
Franz-Josel Bode, wird abschließen! e1N beispielhafter symbolischer Akt
äner betrachtet werden

Kirche der Sünderinnen und Sünder, un der Kirche
Oder sündige Kirche?

GEeEWISS, diese rage 1st keinestTalls NEU; aum e1nNe Dogmatikerin Oder
1n Dogmatiker hat SIE Och Nıcht eantworten versucht. /war wird 1M
offiziellen katholischen Lehramt die Möglichkei e1ner sündigen Kırche
Och iImmer ausgeschlossen, doch ibt innerkatholisch unterschiedliche
Argumentationen.“ Klassische Antwortversuche aul diese ekklesiologische
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relle Differenzierung: „Heiligkeit und Sünde stehen auf unterschiedliche
und ungleiche Weise in Bezug zum Leben der Kirche. Heiligkeit ist ein
Ausdruck der Identität der Kirche nach Gottes Willen, während Sünde im
Widerspruch zu dieser Identität steht (vgl. Röm 6,1–11).“ (36) Ausdrück-
lich stellt das Dokument diese Differenzierung hinein in das Credo des Sie-
ges Gottes über die Sünde: „Die Kirche ist der Leib Christi; seinem Ver-
sprechen gemäß können die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen (vgl.
Mt 16,18). Christi Sieg über die Sünde ist vollständig und unumkehrbar,
und aufgrund von Christi Versprechen und Gnade vertrauen Christen dar-
auf, dass die Kirche immer Anteil an den Früchten des Sieges haben wird.“
(36) Die eschatologische Sicht der Kirche im Sinne von Röm 8 kann auch
im Kirchendokument mit den vielfältigen Verweisen auf die „Pilgerschaft“
der Kirche, auf ihre Sendung (Kap. I und IV) gefunden werden, die auch
für die Erörterung der Frage der Sündigkeit der Kirche (35) verwendet
wird. Aber sie wird als solche in diesem Dokument nicht entfaltet, weil
sich die Kirchen noch nicht auf eine gemeinsame Ontologie bzw. auf die
Anerkennung von unterschiedlichen Ontologien haben einigen können, in
denen die Spannung von „jetzt und noch nicht“ erfasst werden könnte. 

Im Folgenden soll nun der Fokus auf die aktuelle Beschäftigung mit der
Thematik in der deutschen römisch-katholischen Theologie gelegt werden.
Dabei wird deutlich werden, dass die eschatologische Spannung auch hier
mit einer grundlegenden Differenzierung zu denken versucht wird, die
möglicherweise schon Pate stand für die Formulierung im Kirchen-Doku-
ment der Kommission von Glauben und Kirchenverfassung: die katholische
Tradition kennt die Unterscheidung zwischen himmlischer und irdischer
Kirche. Weiterhin wird im Folgenden deutlich werden, dass die Reflexion
über das Verhältnis von Sünde und Kirche dazu führt, die Kirche zu einem
ausdrücklichen Zeugnis der Verantwortung inmitten von erfahrener Sünde
zu rufen. Anhand des Schuldbekenntnisses des Bischofs von Osnabrück,
Franz-Josef Bode, wird abschließend ein beispielhafter symbolischer Akt
näher betrachtet werden.

2. Kirche der Sünderinnen und Sünder, Sünde der Kirche 
oder sündige Kirche?

Gewiss, diese Frage ist keinesfalls neu; kaum eine Dogmatikerin oder
ein Dogmatiker hat sie noch nicht zu beantworten versucht. Zwar wird im
offiziellen katholischen Lehramt die Möglichkeit einer sündigen Kirche
noch immer ausgeschlossen, doch gibt es innerkatholisch unterschiedliche
Argumentationen.28 Klassische Antwortversuche auf diese ekklesiologische
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rage argumentieren miıt der zweiıilachen Wesensgestalt der Kirche die 197
himmlische und die irdische Während die himmlische Kırche (ecclesia
INVISTOLHS) vollkommen und Irei VONN Schuld und Uun: ISt, stellt die
selnde Makellosigkeit ihrer irdischen Verwirklichung (ecclesia VISTOLLIS)
e1nNe Nıcht verkennende Herausforderung dar. radısche und himmlische
Kırche Sind aDel nicht voneilnander rennen S1e stehen und Tort.
während 1n e1iner aufeinander bezogenen eEinheit. SO e1 1n „Die
mi1t hierarchischen Urganen ausgestattete (Gesellsc und der seheimnis-
VO Le1ib Christi, die SIC  are Versammlung und die geistliche eme1n-
SC  a die irdische Kıirche und die mi1t himmlischen aben beschenkte KIr-
che Sind Nıcht als ZWE1 verschiedene Größen betrachten, Ondern bilden
e1nNe einzıge omplexe Wirklichkei die AUS menschlichem und söttlichem
Element zusammenwächst.““” Dabel ründet die Heiligkeit der Kıirche
nicht AUS sich selbst, Oondern AUS ihrer rwählung Uurc den eın 2211
DE Ott (ExX 19,6; LeV 11,4 I; Jes 0,5) und ihrer heilshaflten Sendung.“”
Wwar wird die irdische Kıiırche als des himmlischen Jerusalems VeT-

standen, die 1n ihrer Hinordnung auf die himmlische Kırche je ach größe
er Heiligkeit strebt, doch 1st 1E iNnsoflern euUic VOT ihr untersche!1l-
den, als dass sie, anders als die himmlische Kirche, e1nNe Kıirche der
Sunderinnen und Sunder IStT. Die Heiligkeit und iNsolern Sundenlosigkeit

der himmlischen Ekklesia wirkt sich jedoch unmıittelbar aul die anfang
hafte und 1M Diesseits nicht ZUr Vollendung OMMeNde Kıirche aul en
aUuUs Diese wird als VOT ott eingesetzte (und insolern heilige verstanden;
die Heiligkeit wirkt In der Heiligkeit der akramente lort. Uurc ihre Partı
Zz1pation den \amenten partizıpleren die Gläubigen der einnel
und Heiligkeit der himmlischen Kirche, In den \amenten begegnen 1E
der Na und Heiligkeit ottes, die Uurc 1E wirkt.” hne naner aul die
seschichtliche Entwicklung dieser E  esiologie einzugehen, INUSS ler
doch der entscheidende Paradigmenwechsel des /weiten Vatikanischen
Konzıils edacht werden /war wurde In den Dokumenten des /weiten Va:
tikanischen Konzils SOWIE In den nachkenziliaren römischen Publikatio:

28 azu uch Jeremy Bergen In diesem Helt, 160-181; arl Kahner: Kirche der SN
der, Mit einem Vorwort VON Karl Kardıinal Lehmann, reiburg 701 1,

zUu Jle Konzilstexte werden ıtiert ach arl Kahner,  erbert Vorgrimler: Kleines Kon:-:
zilskompendium. Säamtliche X{ des /weiten Vatikanischen Konzils, reiburg 557008

A0 gl. Johanna Kahner: Heiligkeit der Kirche, D:
C

40, 45-51,
Ihomas Freyer: Sündige Kirche? In: INÖ 190 201 Ü), 34/-349, ler 347 I; Donath

Hercsik. Schuldbekenntnis und Vergebungsbitten des Papstes In theologischer Perspek:
L1ve, InN: /KIN 123 }, 3—22, ler Ackermann, anc 230, verweIlist darauf,
ass csehr sSich das Konzil ansonste der Theologie der Kirchenväter Orjientiert
und C1E zıtiert, ZUrTr rage der Sündigkeit der Kirche greift NIC auf die Offene ara-
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Frage argumentieren mit der zweifachen Wesensgestalt der Kirche: die
himmlische und die irdische. Während die himmlische Kirche (ecclesia
invisibilis) vollkommen und frei von Schuld und Sünde ist, stellt die man-
gelnde Makellosigkeit ihrer irdischen Verwirklichung (ecclesia visibilis)
eine nicht zu verkennende Herausforderung dar. Irdische und himmlische
Kirche sind dabei nicht voneinander zu trennen. Sie stehen stets und fort-
während in einer aufeinander bezogenen Einheit. So heißt es in LG 8: „Die
mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnis-
volle Leib Christi, die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemein-
schaft, die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kir-
che sind nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden
eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem
Element zusammenwächst.“29 Dabei gründet die Heiligkeit der Kirche
nicht aus sich selbst, sondern aus ihrer Erwählung durch den allein heili-
gen Gott (Ex 19,6; Lev 11,4 f; Jes 6,3) und ihrer heilshaften Sendung.30

Zwar wird die irdische Kirche als Abbild des himmlischen Jerusalems ver-
standen, die in ihrer Hinordnung auf die himmlische Kirche je nach größe-
rer Heiligkeit strebt, doch ist sie insofern deutlich von ihr zu unterschei-
den, als dass sie, anders als die himmlische Kirche, eine Kirche der
Sünderinnen und Sünder ist. Die Heiligkeit – und insofern Sündenlosigkeit
– der himmlischen Ekklesia wirkt sich jedoch unmittelbar auf die anfang-
hafte und im Diesseits nicht zur Vollendung kommende Kirche auf Erden
aus. Diese wird als von Gott eingesetzte (und insofern heilige) verstanden;
die Heiligkeit wirkt in der Heiligkeit der Sakramente fort. Durch ihre Parti-
zipation an den Sakramenten partizipieren die Gläubigen an der Reinheit
und Heiligkeit der himmlischen Kirche, in den Sakramenten begegnen sie
der Gnade und Heiligkeit Gottes, die durch sie wirkt.31 Ohne näher auf die
geschichtliche Entwicklung dieser Ekklesiologie einzugehen, muss hier
doch der entscheidende Paradigmenwechsel des Zweiten Vatikanischen
Konzils bedacht werden. Zwar wurde in den Dokumenten des Zweiten Va-
tikanischen Konzils – sowie in den nachkonziliaren römischen Publikatio-
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28 Vgl. dazu auch Jeremy Bergen in diesem Heft, 166–181; Karl Rahner: Kirche der Sün-
der, mit einem Vorwort von Karl Kardinal Lehmann, Freiburg 2011, 35.

29 Alle Konzilstexte werden zitiert nach: Karl Rahner/Herbert Vorgrimler: Kleines Kon-
zilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg 352008.

30 Vgl. Johanna Rahner: Heiligkeit der Kirche, 319; LG 1.
31 Vgl. LG 40, 48–51, 65.
32 Vgl. Thomas Freyer: Sündige Kirche? In: ThQ 190 (2010), 347–349, hier 347 f; Donath

Hercsik: Schuldbekenntnis und Vergebungsbitten des Papstes in theologischer Perspek-
tive, in: ZKTh 123 (2013), 3–22, hier 10. Ackermann, Sancta, 236, verweist darauf,
dass „[s]o sehr sich das Konzil ansonsten an der Theologie der Kirchenväter orientiert
und sie zitiert, zur Frage der Sündigkeit der Kirche greift man nicht auf die offene Para-



1972 NelNn der lerminus „sundige Kırche“ vermieden,“ der Relationalıtät (ad
InfIra Oof exfra)} der Kırche wurde jedoch echnung getragen.“”“ em KIr-
che 1n dieser Welt (Gestalt annımmt, eNnNIste e1nNe CNMNSE Wechselwirkung,
die ehbenso die Verwobenheit miıt dem irdischen ancomen der Schuld und
Uun: euUuilc macht.“”“

Bezogen aul die irdische (‚estalt der Kırche wird eın Anspruch aufT
Heiligkeit, Vollkommenheit Ooder NSCHNU. thoben lelimenr wird deut-:
ich gEeSsagT, dass sich e1nNe Kirche der Süunderinnen und Süunder
handelt.” Das /weite Vatikanische Konzil Tormuliert eutlich, dass „die
Kırche Sunder In inhrem eigenen Schoße umfasst, S1e Ist zugleic hei
lg und der RKeinigung edürftig, S1E seht immer{ifort den Weg der Buße
und Erneuerung.“” (L Ö; vgl 65 SO Damıit Ist aber zugleic ausgesagt,
dass die Kıirche VOT der un betroffen ISt, wWware S1E nicht der Er

edürftig. I1homas Freyer erläutert allerdings, dass In den Doaku.
enten des /weiten Vatikanischen Konzils SOWIE späateren Verlautbarun
gEeN des eiligen Stuhls die Wechselwirkungen zwischen sündigen
Individuen und der „Sündhaftigkeit der Kiırche“ nicht naner bestimmt WET-
den  57 Aass die Kırche selhst SL, die VOT der Sundhaftigkeit der Men
schen betroffen 1St, dessen sich SCNON Jlertullian und Augustinus be
wusst.”© Und beli Karl anner e1 In der „Vaterzeit und 1M Mittelalter
sprach man| unbefangen VOT der sündigen Kirche, VOT der Kırche als SUn
derin, und ZWar ANIC. HUF 1n dem Sinn, daß das TrDbarmen Ottes e1nNe SUN-
dige Menschheit ZUr eiligen Kıiırche emacht hat | Ondern auch VOT
der Kirche, insolern S1E Je{tZi sündig ISE, VOT ihrer Sundigkeit als religiösem
Zustand.“” uch 1M Kiırchendokument des /weiten Vatikanischen Konzils

QOxie der patristischen 5Symbolsprache zurück, die das ne Wort der ‚keuschen
Hure‘ Castla meretrix) geprägt hat.“ Vegl „Casta meretrix“ Hans Irs Von Balthasar
„Casta merTetrix“ In ders.* 5Sponsa er Ski7z7zen ZUrTr eologie I irk Ansorge. „Ver-
uls uUuNns UNSeTeE Schuld!“ Schuldbekenntnis und Vergebungsbitten aps ohannes auls I
1m eiligen Jahr 2000, In (‚ ommunio J 460-470, ler 402; Finsiedeln 19060,
203-205; ichael Sievernich: Kultur der Vergebung. /um päpstlichen Schuldbekenn
NIS, In (JuUuL i} 444-459, ler 444

43 uch SOWIE Freyer, Sündige Kirche?, 345
44 ebd., 340
4 hierzu Kahners eruhmte Kurzschri Kirche der Sünder, f Anm. 26)
40 azu Ackermann, anc 230; Ansorge, Vergib, 402; Herbert Schlögl: Heiligkeit

und Sündigkeit der Kirche Moraltheologische Perspektiven, In ( ommunio },
465-495, ler 490; zggelbrink, Sündige Kirche?, 473

f Freyer, Sündige Kirche?, 3458
40

U
Ebd., S47

arl Kahner: Sündige Kirche ach den ekreien des /weiten Vatikanischen Konzils
Schriften ZUT eologie O, Finsiedeln 321-345, ler 322; vgl uch Me:
dard enhl: He Kirche 1ne katholische Ekklesiologie, ürzburg 1992, 402405
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nen – der Terminus „sündige Kirche“ vermieden,32 der Relationalität (ad
intra et extra) der Kirche wurde jedoch Rechnung getragen.33 Indem Kir-
che in dieser Welt Gestalt annimmt, entsteht eine enge Wechselwirkung,
die ebenso die Verwobenheit mit dem irdischen Phänomen der Schuld und
Sünde deutlich macht.34

Bezogen auf die irdische Gestalt der Kirche wird kein Anspruch auf
Heiligkeit, Vollkommenheit oder Unschuld erhoben. Vielmehr wird deut-
lich gesagt, dass es sich um eine Kirche der Sünderinnen und Sünder
handelt.35 Das Zweite Vatikanische Konzil formuliert deutlich, dass „die
Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoße [umfasst, J. E.]. Sie ist zugleich hei-
lig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße
und Erneuerung.“ (LG 8; vgl. LG 65)36 Damit ist aber zugleich ausgesagt,
dass die Kirche von der Sünde betroffen ist, sonst wäre sie nicht der Er-
neuerung bedürftig. Thomas Freyer erläutert allerdings, dass in den Doku-
menten des Zweiten Vatikanischen Konzils sowie späteren Verlautbarun-
gen des Heiligen Stuhls die Wechselwirkungen zwischen sündigen
Individuen und der „Sündhaftigkeit der Kirche“ nicht näher bestimmt wer-
den.37 Dass die Kirche selbst es ist, die von der Sündhaftigkeit der Men-
schen betroffen ist, dessen waren sich schon Tertullian und Augustinus be-
wusst.38 Und bei Karl Rahner heißt es: In der „Väterzeit und im Mittelalter
[sprach man] unbefangen von der sündigen Kirche, von der Kirche als Sün-
derin, und zwar nicht nur in dem Sinn, daß das Erbarmen Gottes eine sün-
dige Menschheit zur heiligen Kirche gemacht hat […], sondern auch von
der Kirche, insofern sie jetzt sündig ist, von ihrer Sündigkeit als religiösem
Zustand.“39 Auch im Kirchendokument des Zweiten Vatikanischen Konzils
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doxie der patristischen Symbolsprache zurück, die u. a. das kühne Wort der ‚keuschen
Hure‘ (casta meretrix) geprägt hat.“ Vgl. zu „casta meretrix“ Hans Urs von Balthasar:
„Casta meretrix“ in: ders.: Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie II. Dirk Ansorge: „Ver-
gib uns unsere Schuld!“ Schuldbekenntnis und Vergebungsbitten Papst Johannes Pauls II.
im Heiligen Jahr 2000, in: Communio 42 (2013), 460–470, hier 462; Einsiedeln 1960,
203–205; Michael Sievernich: Kultur der Vergebung. Zum päpstlichen Schuldbekennt-
nis, in: GuL 74 (2001), 444–459, hier 444.

33 Vgl. auch GS 4 u. 11 sowie Freyer, Sündige Kirche?, 348. 
34 Vgl. ebd., 349.
35 Vgl. hierzu Rahners berühmte Kurzschrift Kirche der Sünder, a. a. O. (s. o. Anm. 28)
36 Vgl. dazu Ackermann, Sancta, 236; Ansorge, Vergib, 462; Herbert Schlögl: Heiligkeit

und Sündigkeit der Kirche. Moraltheologische Perspektiven, in: Communio 42 (2013),
485–495, hier 490; Miggelbrink, Sündige Kirche?, 473.

37 Freyer, Sündige Kirche?, 348.
38 Vgl. Ebd., 347.
39 Karl Rahner: Sündige Kirche nach den Dekreten des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Schriften zur Theologie Bd. 6, Einsiedeln u. a. 21968, 321–345, hier 322; vgl. auch Me-
dard Kehl: Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 1992, 402–405.



wird artikuliert, dass die Schuld der Gläubigen auch die Kırche 1n ihrem In 193
nerstien T1 Dort e1 In ezug aufT das ußsakrament, dass dieses die
Versöhnung der Sunder miıt der Kırche bewirke, da S1E die Kırche ‚13  Uurc.
die Uun: verwundet haben  “ Man annn insolern alsSO VOT Sunden In der
Kirche sprechen, als dass SIE e1nNe Kirche der Sünderinnen und Sunder
1ST. Doch lTormieren und lirmijeren diese In ihrem Kirche-Sein wirklich e1Ne
sündige Kirche?

Das Problem sich als e1N zwelilaches: ur L dass
die Kırche e1nNe sündige Kıirche ISt, wlüurde Nan der notwendigen
[eNz VOT irdischer und himmlischer Kırche Nıcht erecht werden VWeiter-
hın 1NUSS erklar werden, inwielern e1nNe Institution schuldig Seın Ooder
werden kannn Setzt Schuld nicht die aten VOT Individuen VOoraus? Ist
nicht S dass 11UTr Einzelne aufgrun inres individuellen Willens schuldig
werden können?““ Wie annn Kıirche als (‚„anze Subjekt Se1N“ Der nNter:
schied zwischen himmlischer und irdischer Kıirche dar{i nicht nıvelliert
werden und e1nNe Institution sich 1st e1nNe Urganisationsiorm, der DEr
keine Schuld vorgeworfen werden ann Dennoch, BENAUSO wen1g, WIE
die himmlische Kırche ohne ihre Konkretion 1n der irdischen Pilgerscha
seben kann, kann die Institution Kırche ohne die 1E konstituerenden
enschen seben Was bleibt VOT Kirche, beziehungsweise W2S Ist Kirche,
WEl diese sıch nicht 1M Hier und Jetzt In der menschlichen Gemeiminschaft
der Christinnen und YIsten verwirklicht? uch die Sunderinnen und
Sunder Sind VO Mitglieder dieser Kirche, ibt miıt und Uurc S1E alsSO
auch un n der Kirche und zumındest ach Karl Rahners Argumenta-
t10N Ist die Kıiırche dadurch sceIhst sündig.“ ine rennung zwischen
Gläubigen und dem auch)] 1n der Kırche realisierten und selebten Glauben
ware e1nNe unzulässige Abstraktion Man 1NUSS die e1taus rößere Wertig-
keit der Heiligkeit achten, ohne e1ner Olchen Abstraktion reifen.
Wie In ezug aufT die un überhaupt, 1st auch die Rede VONN der SUNd1-
DE Kırche nicht geme1lnt, dass 1E den Sieg ottes ber die un aufs
pie gesetzZt sieht:““ E1n ahbstrahlerendes Ausblenden der Sundigkeit und

A azu Hercsik, Schuldbekenntnis, 1 azu auch JjJeremy Bergen In diesem Heft,
171 il} uch Jer 31,30 SOWIE H7 18,20

Rahner, Kirche der Sünder,
A „Zwischen Nade und Un! oibt keine Parallelität, 5>ymmetrie der ar e1in Aialekti

sches Verhältnis, enn der Finfluß des Bösen WwIird die ac der Nace n1ıe besiegen
und die Ausstrahlung, die VOTIN Oft och verborgenen uten ausgeht, verdunkeln kÖöNn:
&.  nen“, Internationale Theologische Kommission, FErinnern und Versöhnen. He Kirche
und die Verfehlungen In ihrer Vergangenheit, Kap. 3 weiterhin Schlögl, Heilig-
keit, 490; Ansorge, erglb, 403; Ackermann, Sancta, 239; Hercsik, Schuldbekenntnis,
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wird artikuliert, dass die Schuld der Gläubigen auch die Kirche in ihrem In-
nersten trifft. Dort heißt es in Bezug auf das Bußsakrament, dass dieses die
Versöhnung der Sünder mit der Kirche bewirke, da sie die Kirche „durch
die Sünde verwundet haben“. Man kann insofern also von Sünden in der
Kirche sprechen, als dass sie eine Kirche der Sünderinnen und Sünder
ist. Doch formieren und firmieren diese in ihrem Kirche-Sein wirklich eine
sündige Kirche? 

Das Problem entpuppt sich als ein zweifaches: Würde man sagen, dass
die Kirche eine sündige Kirche ist, so würde man der notwendigen Diffe-
renz von irdischer und himmlischer Kirche nicht gerecht werden. Weiter-
hin muss erklärt werden, inwiefern eine Institution schuldig sein oder
werden kann. Setzt Schuld nicht die Taten von Individuen voraus? Ist es
nicht so, dass nur Einzelne aufgrund ihres individuellen Willens schuldig
werden können?40 Wie kann Kirche als Ganze Subjekt sein? Der Unter-
schied zwischen himmlischer und irdischer Kirche darf nicht nivelliert
werden und eine Institution an sich ist eine Organisationsform, der per se
keine Schuld vorgeworfen werden kann. Dennoch, genauso wenig, wie es
die himmlische Kirche ohne ihre Konkretion in der irdischen Pilgerschaft
geben kann, kann es die Institution Kirche ohne die sie konstituierenden
Menschen geben. Was bleibt von Kirche, beziehungsweise was ist Kirche,
wenn diese sich nicht im Hier und Jetzt in der menschlichen Gemeinschaft
der Christinnen und Christen verwirklicht? Auch die Sünderinnen und
Sünder sind volle Mitglieder dieser Kirche, es gibt mit und durch sie also
auch Sünde in der Kirche und – zumindest nach Karl Rahners Argumenta-
tion – ist die Kirche dadurch selbst sündig.41 Eine Trennung zwischen
Gläubigen und dem (auch) in der Kirche realisierten und gelebten Glauben
wäre eine unzulässige Abstraktion. Man muss die weitaus größere Wertig-
keit der Heiligkeit achten, ohne zu einer solchen Abstraktion zu greifen.
Wie in Bezug auf die Sünde überhaupt, so ist auch die Rede von der sündi-
gen Kirche nicht so gemeint, dass sie den Sieg Gottes über die Sünde aufs
Spiel gesetzt sieht:42 Ein abstrahierendes Ausblenden der Sündigkeit und

193

ÖR 63 (2/2014)

40 Vgl. dazu Hercsik, Schuldbekenntnis, 13, vgl. dazu auch Jeremy Bergen in diesem Heft,
171 ff, vgl. auch Jer 31,30 sowie Ez 18,20.

41 Vgl. Rahner, Kirche der Sünder, 35.
42 „Zwischen Gnade und Sünde gibt es keine Parallelität, Symmetrie oder gar ein dialekti-

sches Verhältnis, denn der Einfluß des Bösen wird die Macht der Gnade nie besiegen
und die Ausstrahlung, die vom oft noch so verborgenen Guten ausgeht, verdunkeln kön-
nen“, Internationale Theologische Kommission, Erinnern und Versöhnen. Die Kirche
und die Verfehlungen in ihrer Vergangenheit, Kap. 3.4; vgl. weiterhin Schlögl, Heilig-
keit, 490; Ansorge, Vergib, 463; Ackermann, Sancta, 239; Hercsik, Schuldbekenntnis,
12. 



194 e1Ne starke Fixierung und etonung der Heiligkeit können
eiInem csehr handfiesten Problem werden, WIE Bischof Ackermann
erwels auf Kardınal Lehmann verdeutlich „LS nNämlich nicht
Stimmen, die eiınen ONkreien Zusammenhang zwischen dem KIr-
chenverständnı und dem Umgang mi1t Verfehlungen In der Kırche sehen,
zumal dann, WEl SIE VONN Amtsträgern begangen werden Ist nicht Lal
SaCNNC S dass die Vorstellung VOT e1ner unantastbaren Heiligkeit und
Makellosigkeit der Kıirche mi1t dazu beiträgt, die Verfehlungen einzelner
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LUunNg esteht. In diesem Sinne kann Nan Urchaus VOT der Schuld der KIr-
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Ookumen „Erinnern und Versöhnen46 der Internatienalen TITheologischen
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43 Ackermann, anc Ackermann hezieht sich ler auf Lehmanns Argument In arl Leh
Mannn Kirche der Sünder, Kirche der eiligen, InN: F  99

„Sancta SImul ei SCINDET purificanda”, Johanna Kahner: Heiligkeit der Kirche,
IN: olfgang Beineri  ertram Stubenrauc. (Hg.) Neues Lexikon der katholischen
Dogmatik, reiburg 2, 037 1, ler 3Z0, SOWIE Hercsik, Schuldbekenntnis,

A's Rahner, Kirche der Sünder, 34;, SOWIE Vicfor (ONZEeEMIUS? Historie und ScHhuld. Jo-
hannes Paul I auf den Spuren VON Lord Acton? In: Köm. ()uartalschrifi 95, 2000, UA—
109, ler 109

40 Das Okumen oilt als Interpretationshilfe ZU SchHhuldbekenntnis ohannes auls I 1mM
eiligen Jahr 72000
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eine zu starke Fixierung und Betonung der Heiligkeit können sogar zu 
einem sehr handfesten Problem werden, wie Bischof Ackermann unter
Verweis auf Kardinal Lehmann verdeutlicht: „Es fehlt nämlich nicht an
Stimmen, die sogar einen konkreten Zusammenhang zwischen dem Kir-
chenverständnis und dem Umgang mit Verfehlungen in der Kirche sehen,
zumal dann, wenn sie von Amtsträgern begangen werden. Ist es nicht tat-
sächlich so, dass die Vorstellung von einer unantastbaren Heiligkeit und
Makellosigkeit der Kirche mit dazu beiträgt, die Verfehlungen einzelner zu
vertuschen, wenn durch sie die Gefahr besteht, die Kirche als ganze könne
in Mitleidenschaft gezogen werden?“43 In ihrer Reflexion über die „Heilig-
keit der Kirche“ zeigt Johanna Rahner auf, dass Kirche sich selbst als Sub-
jekt verstehen muss, und zwar als „‚Subjekt‘ von Schuld und Sünde“, sonst
wäre sie auch nicht „‚Subjekt‘ der Erneuerung und Reinigung (LG 65)“44.
Sie warnt deshalb vor einem „idealistischen Begriff von Kirche“45, der die
wahre und eigentliche Kirche in ihrer Makellosigkeit begreift und die sie
konstituierenden Menschen von ihr abspaltet. 

Es wird deutlich, dass Kirche an sich keinen Selbstzweck erfüllt, son-
dern aus der Sendung Gottes lebt, in die Gemeinschaft Christi zu rufen
und als solche zu leben. Deshalb kommt es auf das Leben in der Kirche an.
Eine danach beurteilte Kirche ist keine reine Institution mehr, sondern ist
Leben, das seine Bestimmung verfehlen kann. Eine Ekklesiologie, die sich
solchermaßen aus der Sendung der Kirche versteht, kann von einer Schuld
der Kirche sprechen, die im Versagen im Zeugnis und in der Verantwor-
tung besteht. In diesem Sinne kann man durchaus von der Schuld der Kir-
che sprechen. Gerhard Ludwig Müller formulierte dies im Jahr 2000 im
Dokument „Erinnern und Versöhnen“46 der Internationalen Theologischen
Kommission folgendermaßen: „Die Vitalität der Kirche Jesu Christi erweist
sich darin, dass sie die Gerechtigkeit des Schuldbekenntnisses für das Ver-
sagen in der Vergangenheit nicht zur Bedingung eines neuen Miteinanders
machen muss. Sie hat die Kraft, den ersten Schritt zu tun. Die Kirche traut
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43 Ackermann, Sancta. Ackermann bezieht sich hier auf Lehmanns Argument in: Karl Leh-
mann: Kirche der Sünder, Kirche der Heiligen, in: FAZ, 01.04.2010, 6.

44 LG 8: „sancta simul et semper purificanda“, vgl. Johanna Rahner: Heiligkeit der Kirche,
in: Wolfgang Beinert/Bertram Stubenrauch (Hg.): Neues Lexikon der katholischen
Dogmatik, Freiburg 2012, 319–321, hier 320, sowie Hercsik, Schuldbekenntnis, 13.

45 Vgl. Rahner, Kirche der Sünder, 34, sowie Victor Conzemius: Historie und Schuld. Jo-
hannes Paul II. auf den Spuren von Lord Acton? In: Röm. Quartalschrift 95, 2000, 94–
109, hier 109.

46 Das Dokument gilt als Interpretationshilfe zum Schuldbekenntnis Johannes Pauls II. im
Heiligen Jahr 2000.
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Af/ Internationale Theologische Kommission: wwWi.Vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/cti documen  IC _ con _ Cclal  ocC 200003 0Ü /_memory-reconc-itc_ge.html#VOR-
WOR! DES HERAUSGEBERS (12.02.2014). (Hervorhebungen J.E.) uch Hercsik,
Schuldbekenntnis,

48 Ackermann, anc 750
A4U Jürgen Werbick Sündige Selbstbehauptung. Fın esSpräc. Mit dem Systematiker Jürgen

Werhbick ber die Schuld der Kirche, InN: }, 124-129, ler 124
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sich dies zu, weil sie um die Gabe der Heiligkeit weiß, aus der sie lebt und
die sie ihrer Sendung zum Heilsdienst an den Menschen gewiss macht.
Darum kann sie sich auch zu der Tatsache bekennen, dass es im Laufe ihrer
Geschichte – gemessen am Evangelium, das sie zu allen Zeiten, auch durch
den Mund ihrer sündigen Glieder, verkündet hat, und an den geistigen Er-
fordernissen der jeweiligen Geschichtsepoche – persönliche Sünden, er-
schreckendes Versagen, unangemessenes und unverantwortliches Handeln
ihrer Glieder und ihrer Repräsentanten gegeben hat. In diesem Sinn kann
man auch von Sünden nicht nur der einzelnen Glieder der Kirche, sondern
auch von den Sünden der Kirche sprechen, besonders wenn sie von denen
begangen wurden, die ermächtigt waren, in ihrem Namen zu handeln.“47

Dabei soll und darf die Verantwortung der Individuen weder klein ge-
macht noch vernachlässigt werden. Sie wiegt schwer und schuldig gewor-
dene Individuen müssen für ihre Taten Verantwortung übernehmen, zur
Not zur Verantwortung gezogen werden.48 Die Rede von der Schuld der
Kirche greift jedoch über die jeweils direkt tätig Betroffenen hinaus: sie
meint, dass die Schuld der Kirche uns alle etwas angeht.

3. Was geht mich ihr Verhalten an?

Es wäre ein Leichtes, auf herausfordernde Fragen, wie etwa, wie man
denn freiwillig einer Kirche angehören könne, in der Priester Kinder miss-
brauchen, zu antworten: „Ich habe damit nichts zu tun.“ Schließlich sehe
ich doch gar nicht ein, warum ich mich für Priester rechtfertigen soll, die
Kindern sexuelle Gewalt antun. Dennoch: Nach den obigen ekklesiologi-
schen Ausführungen scheint diese Haltung nicht angemessen. Wenn Kir-
che kein himmlisches Abstraktum ist, sondern die Konkretion einer irdi-
schen „Zeugnisgemeinschaft“49, deren Teil ich bin, dann bin ich ebenso
Teil des Schmerzes und des Glaubwürdigkeitsverlustes, an dem die Ge-
meinschaft derzeit so schwer trägt. Dann ist der Verrat an der Zeugnisge-
meinschaft eine Verfehlung, die die ganze Gemeinschaft betrifft, die somit

195

ÖR 63 (2/2014)

47 Internationale Theologische Kommission: www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20000307_memory-reconc-itc_ge.html#VOR-
WORT_DES_HERAUSGEBERS_ (12.02.2014). (Hervorhebungen J.E.) Vgl. auch Hercsik,
Schuldbekenntnis, 14.

48 Vgl. Ackermann, Sancta, 239.
49 Jürgen Werbick: Sündige Selbstbehauptung. Ein Gespräch mit dem Systematiker Jürgen

Werbick über die Schuld der Kirche, in: HK 54 (2000), 124–129, hier 124 u. ö.
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ebenfalls Schicksalsgemeinschaft ist: „Man darf nicht allgemein zwischen
den sündigen Menschen und der makellosen Kirche unterscheiden und die
Institution ungeschoren davonkommen lassen. (…) Ein Bekenntnis der
Schuld müßte unbedingt auch die Kirche als Institution umfassen, weil auch
sie versagen kann und tatsächlich versagt hat. (…) Man muß davon wegkom-
men, daß es nur einzelne in der Kirche gewesen sind, die Schuld auf sich ge-
laden haben, die Kirche als heilige aber ohne Schuld geblieben ist“50. Rein
pragmatisch funktioniert dies bereits nicht, da ich als Christin jederzeit be-
reit sein möchte, jedem Rede und Antwort zu geben, der nach der Hoffnung
fragt, die mich erfüllt (1 Petr 3,15), und zu dieser Hoffnung gehört auch die
Gemeinschaft der Christinnen und Christen. Christ- oder Christin-Sein kann
ich nicht losgelöst von der Kirche, der ich durch die Taufe einverleibt bin.
Die Verfehlung der Zeugnisgemeinschaft betrifft mich durch meine tiefe Ver-
wobenheit mit ihr – sogar durch die Zeit.51 Insofern muss man sagen: Ge-
rade in der Kontinuität der Kirche als Überlieferungsgemeinschaft der christ-
lichen Botschaft liegt ein wesentlicher Grund für die Wahrnehmung ihrer
Sündhaftigkeit, da die aktuale Sünde ihrer Glieder in dieser Kontinuität eine
alle ihre Glieder betreffende Sündhaftigkeit ist. Jeremy Bergen formuliert
dies treffend: „Die Kirche ist eine Gemeinschaft der Heiligen, in der die
heute lebenden Christen mit allen anderen Christen, seien sie tot oder le-
bendig, über Raum und Zeit hinweg verbunden sind. In ‚Taufe, Eucharistie
und Amt‘ heißt es: ‚Durch ihre eigene Taufe werden Christen in die Ge-
meinschaft mit Christus, miteinander und mit der Kirche aller Zeiten und
Orte geführt.‘“52

Anders als Giacomo Biffi, Erzbischof von Bologna, erklärt, verlangt es
das Wesen der Kirche, diese im Vollsinn ihrer irdisch-himmlischen-We-
sensgestalt in ihrer Konkretion und Kontinuität zu denken;53 und nicht auf
eine „vage transzendente Realität [zu reduzieren; J. E.], weitab jeglicher
empirischer Wahrnehmbarkeit“54. Unsere Sünden sind nicht, wie Biffi den-
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50 Victor Conzemius: Schmerzliche Aufarbeitung der Inquisition. Ein Gespräch mit dem
Kirchenhistoriker Victor Conzemius, in: HK 53 (1999), 21.

51 Vgl. dazu auch den Beitrag von Jeremy Bergen in diesem Heft, hier 174–175.
52 Ebd., 172.
53 Vgl. Miggelbrink, Sündige Kirche?, 463 und seine eigene Bewertung 466. „Die Verge-

bungsbitte des Papstes macht nur Sinn, wenn die Überzeugung zu Grunde gelegt wird
von einer die Jahrhunderte überdauernden ekklesialen Kontinuität, die auch die Schuld-
geschichte der Kirche einschließt. Das Faktum des liturgischen Schuldbekenntnisses
selbst verunmöglicht bereits die von Kardinal Biffi intendierte absolute Trennung von der
Sünderkirche als Nicht-Kirche.“

54 Joseph Komonchak: Mea culpa, mea maxima culpa. Can the Church Admit Error? In:
Commonwealth, 19.11.1999, 21–22 (zitiert nach Hercsik, Schuldbekenntnis, 11, Anm.
40).
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ken möchte, „ontologisch außerkirchlich“55, sondern betreffen in der Kon-
tinuität der Kirche sehr wohl, wie Johanna Rahner sagt, die Kirche in ih-
rem Wesen (auch wenn die Sünde dem Wesen der Kirche in gewisser
Weise widerspricht).56 In der Konsequenz der beiden Kirchenverständnisse
geht es schließlich um die Frage, ob Kirche um der Kirche willen sichtbar
die Verantwortung für die eigene Schuld übernehmen kann. Die Verant-
wortung, die aus der Kontinuität der Zeugnis- und Schicksalsgemeinschaft
entsteht, bezeichnet Gerhard Ludwig Müller als „objektive Verantwor-
tung“57. Auch wenn uns keine subjektive Schuld zukommt, so macht Sie-
vernich deutlich, müssen „wir alle, auch wenn wir keine persönliche Ver-
antwortung haben, an der Last der Irrtümer und der Schuld derer, die uns
vorangegangen sind, mittragen.“58

An dieser Stelle könnte vielleicht der Sündenbegriff der aus der Refor-
mation hervorgegangenen Kirchen helfen, der nicht nur in der Tatsünde ei-
nes Individuums aufgeht, sondern als ein generell kollektiver bzw. struktu-
reller Zusammenhang wahrgenommen wird. Man kann damit auch die
Bemerkung zur „Systemimmanenz“ der Sünde verbinden, die im Kirchen-
dokument der Kommission von Glauben und Kirchenverfassung fällt.59

Auch die katholische Tradition kennt den Zusammenhang von struktureller
Sünde.60 Ein so verstandener Sündenbegriff kommt dem biblischen Ver-
ständnis von Sünde als dissoziative Energie, als solidaritätszerstörende
Macht sehr nahe und fördert eine solidarische Übernahme der Verantwor-
tung nicht nur vom Individuum, sondern auch von der gesamten Zeugnis-
gemeinschaft.61 Dies bedeutet jedoch nicht, dass ich als Person individuelle
Schuld habe oder die Schuld meiner Brüder und Schwestern im Glauben

197

ÖR 63 (2/2014)

55 Hercsik, Schuldbekenntnis, 10.
56 Vgl. J. Rahner, Heiligkeit der Kirche.
57 Internationale Theologische Kommission: www.vatican.va/roman_curia/congregations/

cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20000307_memory-reconc-itc_ge. html#VOR-
WORT_DES_HERAUSGEBERS_ (aufgerufen am 12.02.2014)¸ vgl. Ansorge, Vergib, 465.

58 Sievernich, Kultur, 451; vgl. 1 Kor 12,12–31.
59 Vgl. Die Kirche, Abs. 35.
60 „Strukturelle Sünde ist auch eine Frage der Kommunikation und der Kommunikationsbe-

reitschaft in der Kirche.“ Werbick, Sündige Selbstbehauptung. 129, vgl. auch: Johannes
Paul II.: www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_
30121987_sollicitudo-rei-socialis_ge.html (26.02.2014). sowie Johannes Paul II.: www.va-
ti can.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh _021219
84_reconciliatio-et-paenitentia_ge.html (aufgerufen am 28.02.2014); Ansorge, Vergib,
461, 464 f; Schlögl, Heiligkeit, 492.

61 Vgl. dazu Werbick, Sündige Selbstbehauptung, 125; Ansorge, Vergib, 467.
62 „Bedauern über die Vergangenheit zu äußern und um Vergebung zu bitten, bedeutet

nicht notwendigerweise, sich selbst für schuldig zu erklären. Es reicht, daß wir mit de-
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Schuldbegriff, WIEe S1E Karl Jaspers vorgelegt hat, Sind ler UrCNaus Milf-
reich.® S1e eruhen aufT e1iner Differenzierung VOT krimineller, VEerTUTrSa-
hender Schuld und Verantwortung Tüur die SC  en aten anderer.

Das kirchliche Schweigen schreitz Himmel

Liest Nan theologische Auseinandersetzungen den 1 hemen Uun:
und Schuld, begegne der Leserin Ooder dem eser häufig die erikope
ber esus und die Ehebrecherin, uüuDerleier 1n Joh ö,1-1 „VWer VOT euch
ohne un 1St, werle als ersier eıInNnen Stein aufT S1Ee  &b (Joh ö,/b) SO wertvoll
die Mahnung ZUr emu und Barmherzigkeit, ZUr Zurüc  ung und Ur
teilsmilde 1St, cheıint der erwels aul dieses Gleichnis überaus proble-
Mmatisch angesichts der Schweigekartelle innerhalb der katheolisch-hierar:-
chischen Kommunikatiensstrukturen ESs wurde Oft missbraucht, die
]äterinnen und alter entlasten und die Dpier ZU Schweigen Brin-
DE, als dass ler Och SINNVOI angeführt werden könnte Aass die lca-
OllsSche Kırche mi1t ihrer Vertuschungspolitik e1N MAasSsSıves Fehlverhalten
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en, wuchs erst rec das Scheitern 1n der Verantwortung. Allerdings
wurde inzwischen bereits Vieles 1n Sachen ufklärung der Missbrauchs
Aalle und  en OllNes wurden eingerichtet, runde lische 1INSs en
serulen, Präventionsmaßnahmen veranlasst, psychologische angebo
ten, Gerichtsprozesse Tlanden und linden e Strafzahlungen wurden und
werden geleistet, Tlanden Jlreifen mi1t den „Upfern » selhst der eT111€6-
MUuerte aps hat beli SEINeEemM Deutschlandbesuch 2011 mi1t Opfern BESPIO
chen

ESs rag sich ahber dennoch, b Nıcht doch weilterhin e1nNe lendenz der
„Individualisierung der unde  &b beohbachten SL, die die efahr e1ner
mangelnden Anerkennung der eigenen Schuld miıt sich bringt. Se1it der Aurf:
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(subjektiv) übernehmen muss oder kann.62 Die Differenzierungen im
Schuldbegriff, wie sie Karl Jaspers vorgelegt hat, sind hier durchaus hilf-
reich.63 Sie beruhen auf einer Differenzierung von krimineller, verursa-
chender Schuld und Verantwortung für die schuldhaften Taten anderer. 

4. Das kirchliche Schweigen schreit zum Himmel

Liest man theologische Auseinandersetzungen zu den Themen Sünde
und Schuld, so begegnet der Leserin oder dem Leser häufig die Perikope
über Jesus und die Ehebrecherin, überliefert in Joh 8,1–11: „Wer von euch
ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie“ (Joh 8,7b). So wertvoll
die Mahnung zur Demut und Barmherzigkeit, zur Zurückhaltung und Ur-
teilsmilde ist, so scheint der Verweis auf dieses Gleichnis überaus proble-
matisch angesichts der Schweigekartelle innerhalb der katholisch-hierar-
chischen Kommunikationsstrukturen. Es wurde zu oft missbraucht, um die
Täterinnen und Täter zu entlasten und die Opfer zum Schweigen zu brin-
gen, als dass es hier noch sinnvoll angeführt werden könnte. Dass die ka-
tholische Kirche mit ihrer Vertuschungspolitik ein massives Fehlverhalten
zugegeben und mehrfach kundgetan hat, dass sie ihr Mitwissen zu einer
Mittäterschaft gemacht hat, kann anerkennend wahrgenommen werden.64

Schmerzlich ist, dass dies in den meisten Fällen nicht freiwillig geschah
und dass die Zurückhaltung der Kirche, die Missbrauchsfälle bei staatlichen
Behörden zu melden, nicht immer aus Gründen des Opferschutzes geübt
wurde. Im Wunsch, die (himmlische) Kirche von (irdischer) Sünde rein zu
halten, wuchs erst recht das Scheitern in der Verantwortung. Allerdings
wurde inzwischen bereits Vieles in Sachen Aufklärung der Missbrauchs-
fälle unternommen: Hotlines wurden eingerichtet, runde Tische ins Leben
gerufen, Präventionsmaßnahmen veranlasst, psychologische Hilfe angebo-
ten, Gerichtsprozesse fanden und finden statt, Strafzahlungen wurden und
werden geleistet, es fanden Treffen mit den „Opfern“ statt, selbst der eme-
ritierte Papst hat bei seinem Deutschlandbesuch 2011 mit Opfern gespro-
chen. 

Es fragt sich aber dennoch, ob nicht doch weiterhin eine Tendenz der
„Individualisierung der Sünde“ zu beobachten ist, die die Gefahr einer
mangelnden Anerkennung der eigenen Schuld mit sich bringt. Seit der Auf-
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nen, die Falsches getan haben, in einer Art von Solidarität stehen.“ Hercsik, Schuldbe-
kenntnis, 14 f.

63 S. o., Anm. 21.
64 Vgl. Werbick, Sündige Selbstbehauptung, 126.
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1M Januar 201 1st der Schock, die Angst und der chmerz Uurc die tieflen
Verletzungen der Betroffenen SOWIE die Wut ber das Jahrelange er{u:
SscChHen euUic spuren. Aass Gewaltverbrechen passieren, Ist chlimm
dass SIE vertuscht werden, dass als e1nNe Täter-Opfer-Verkehrung
STa  an  m WT Tüur viele Och schlimmer und Zzerstgrte das Vertrauen 1n die
Kırche nachhaltig. Bel dem Tiel auf, dass die Rufe ach Vergebung Oft-
mals aut wurden, bevor eiInem Eingeständnis der Schuld kam Hier
1st der ZWEITEe chritt VOT dem ersien worden ESs Sibt 1Ur weni1ge Be1i
spiele, 1n enen Repräsentanten der Amtskirche 1iNnNe ehalten und den
chmerz wahrgenommen und zugelassen haben Die .este des 1SCNOIS
VOT Osnabrück Ist beispielha: nlierfür.

„Mein (rott, ich schame mich“ Das Schuldbekenntnis
Bischofes

ESs WT ersien Adventssonntag 201 Ü, dem „Jahr der Enthüllungen“,
als Franz-Josef Bode, Bischof VOT snabrück, miıt dem gesamten Domkapi
tel VOT 01010 versammelten Gläubigen die Prostraticon VOllzog, die nicht 11UTr
bistumsweit beeindruc hat.° ährend das Domkapitel den Altar
kniete, egte sich der Bischof bäuchlings VOT den ‚13  1SC. des Herrn  &b und e '
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1e[ß% Bode esten sprechen. Das Leid der Dpier wurde euUilc artikuliert,
die Verfehlungen der Kırche beim Namen genannt und die eigene Betrof[T-
enheit ZUuU USdruc sgebracht. Bode verdeutlicht, dass nicht anders

0> azu das In diesem eft abgedruckte Schuldbekenntnis AUS diesem (Gottesdienst,
2706476606 SOWIE UTrich AAaschki/Matthias Petersen: „Mein Gott, ich schäme mich.
Schuldbekenntnis des Missbrauchsskandals/Bischof Bode bringt Verfehlungen
der Kirche VOT den Herrn, InN: Kirche VOT ()rt 49,9 11 www kirchen:
hote.de/sites/ bz4.bistumspresse-zentralredaktion.de /files/images/ Downloads/05_1
Osnabruec pdf.
es Schuldbekenntnis angesichts der sexueller ewalttaten In der katholischen
Kirche 1St einmalig. Schuldgeständnisse sSich hat 1mM aulfe der Kirchengeschichte
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deckungswelle der Gewalttaten durch den mutigen Schritt des Jesuitenpa-
ters und damaligen Rektors des Canisius-Kollegs in Berlin, Klaus Mertes,
im Januar 2010 ist der Schock, die Angst und der Schmerz durch die tiefen
Verletzungen der Betroffenen sowie die Wut über das jahrelange Vertu-
schen deutlich zu spüren. Dass Gewaltverbrechen passieren, ist schlimm –
dass sie vertuscht werden, dass oftmals sogar eine Täter-Opfer-Verkehrung
stattfand, war für viele noch schlimmer und zerstörte das Vertrauen in die
Kirche nachhaltig. Bei all dem fiel auf, dass die Rufe nach Vergebung oft-
mals laut wurden, bevor es zu einem Eingeständnis der Schuld kam. Hier
ist der zweite Schritt vor dem ersten getan worden. Es gibt nur wenige Bei-
spiele, in denen Repräsentanten der Amtskirche inne gehalten und den
Schmerz wahrgenommen und zugelassen haben. Die Geste des Bischofs
von Osnabrück ist beispielhaft hierfür. 

5. „Mein Gott, ich schäme mich“ – Das Schuldbekenntnis 
Bischof Bodes

Es war am ersten Adventssonntag 2010, dem „Jahr der Enthüllungen“,
als Franz-Josef Bode, Bischof von Osnabrück, mit dem gesamten Domkapi-
tel vor 600 versammelten Gläubigen die Prostration vollzog, die nicht nur
bistumsweit beeindruckt hat.65 Während das Domkapitel um den Altar
kniete, legte sich der Bischof bäuchlings vor den „Tisch des Herrn“ und er-
innerte damit an die bekannte Karfreitagsliturgie. Mit dieser Geste verlieh
der Bischof seiner Demut und Scham als Hirte des Bistums Ausdruck. Wo
Worte fehlen, wo Gräueltaten selbst einen Bischof sprachlos machen, da
ließ Bode Gesten sprechen. Das Leid der Opfer wurde deutlich artikuliert,
die Verfehlungen der Kirche beim Namen genannt und die eigene Betrof-
fenheit zum Ausdruck gebracht. Bode verdeutlicht, dass er nicht anders
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65 Vgl. dazu das in diesem Heft abgedruckte Schuldbekenntnis aus diesem Gottesdienst, s.
264–266 sowie Ulrich Waschki/Matthias Petersen: „Mein Gott, ich schäme mich.
Schuldbekenntnis wegen des Missbrauchsskandals/Bischof Bode bringt Verfehlungen
der Kirche vor den Herrn, in: Kirche vor Ort 49, 05.12.2010, 11: www.kirchen-
bote.de/sites/ bz4.bistumspresse-zentralredaktion.de/files/images/Downloads/05_12.
osnabrueck_11. pdf. 
Bodes Schuldbekenntnis angesichts der Fälle sexueller Gewalttaten in der katholischen
Kirche ist einmalig. Schuldgeständnisse an sich hat es im Laufe der Kirchengeschichte
freilich viele gegeben; vgl. exemplarisch: Die Schuldgeständnisse Johannes Pauls II., zu-
sammengestellt in: Luigi Accattoli: Wenn der Papst um Vergebung bittet. Alle „mea
culpa“ von Papst Johannes Paul II., Innsbruck und Wien 1999.



ZU0 konnte, als sich „VOTr den errn begeben  “ Mit diesem Bußakt wurden
die Eigenverantwortlichkeit und die eigene Bereitsc eutlich, sich mi1t
dem ergehen „seiner Kırche“ auseinanderzusetzen Bode ekennt und
benennt OÖffentlich und SEIZT SOMI1I 1n deutliches Gegengewicht ZUuU DIs
herigen Schweigen. Dabel Iindet klare orte, die die innerkatholischen
ekklesiologischen Differenzen erahnen lassen „Um des sehens der KIr-
che willen wurden aler seschützt und Dpier 1n ZwWweIltes Mal geoplert.”
Urc das Offentliche Schuldbekenntnis zeigt Bode eindrücklich, dass
die DallZe Gemeimischaf der Gläubigen SE1INES Bistums In diesen Prozess
mıtnımmt, S1E raucht und aufT die gegenseltige Unterstützung angewlesen
IStT. em bisher Unausgesprochenes ausspricht, spricht zugleic die
(G(emeimlnde Er nımm SIE mi1t hinein, nımm SIE e als äubige, als
MIi  e1i1dende Der Bischof W: mi1t diesem Schuldbekenntnis eıInNnen Ba-
lanceakt, denn natürlich esteht bel eINem Olchen Akt die (‚efahr der MN1-
vellierenden Verflachung. ESs OMm csehr arau: d. den echten kalros
finden, und VOT e1iner NTaUcnN VOT Schuldbekenntnissen INUSS gewarnt
werden.“ ESs seht arum, die eigene Schuld und diejenige erer, mi1t enen

1n e1ner Gemeimischaf ste  e SOrFeSahm wahrzunehmen, S1E uszuhal
ten, anzuerkennen und die Verantwortung Tüur S1E übernehmen
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konnte, als sich „vor den Herrn zu begeben“. Mit diesem Bußakt wurden
die Eigenverantwortlichkeit und die eigene Bereitschaft deutlich, sich mit
dem Vergehen „seiner Kirche“ auseinanderzusetzen. Bode bekennt und
benennt öffentlich und setzt somit ein deutliches Gegengewicht zum bis-
herigen Schweigen. Dabei findet er klare Worte, die die innerkatholischen 
ekklesiologischen Differenzen erahnen lassen: „Um des Ansehens der Kir-
che willen wurden Täter geschützt und Opfer ein zweites Mal geopfert.“
Durch das öffentliche Schuldbekenntnis zeigt Bode eindrücklich, dass er
die ganze Gemeinschaft der Gläubigen seines Bistums in diesen Prozess
mitnimmt, sie braucht und auf die gegenseitige Unterstützung angewiesen
ist. Indem er bisher Unausgesprochenes ausspricht, spricht er zugleich die
Gemeinde an. Er nimmt sie mit hinein, nimmt sie ernst, als Gläubige, als
Mit-Leidende. Der Bischof wagte mit diesem Schuldbekenntnis einen Ba-
lanceakt, denn natürlich besteht bei einem solchen Akt die Gefahr der ni-
vellierenden Verflachung. Es kommt sehr darauf an, den rechten kairos zu
finden, und vor einer Inflation von Schuldbekenntnissen muss gewarnt
werden.66 Es geht darum, die eigene Schuld und diejenige derer, mit denen
man in einer Gemeinschaft steht, sorgsam wahrzunehmen, sie auszuhal-
ten, anzuerkennen und die Verantwortung für sie zu übernehmen. 
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66 Vgl. Werbick, Sündige Selbstbehauptung, 126.


